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Fitness Gym Freiburg GmbH | Oltmannsstraße 1 | 79100 Freiburg | Telefon: 0761 403050 | mail@fitnessgym.de | www.fitnessgym.de

FEIERT 
MIT UNS!
45 JAHRE 
QUALITÄT

25.02.2024
TAG DER OFFENEN TÜR

11 bis 18 Uhr 

ENTDECKT UND ERLEBT 
UNSER NEUES GYM

DAS FITNESSGYM 
WIRD 45! GRUND GENUG, 
ZU FEIERN UND EUCH 
ZU BESCHENKEN!
  Neuer Wellness-Bereich für 

Damen und Herren
 Neuer Empfang mit Lounge
 Neue Trainingsgeräte
  Fitness und Wellness auf 

höchstem Niveau

* gilt bei Abschluss ab einer 52-wöchigen Mitgliedschaft

JUBILÄUMS-KRACHER

45 TAGE 

BEITRAGS-

FREI*
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Wichtige Kontakte und Rufnummern im Hexental
Rathäuser im Hexental 

Au  0761 401399-0 
Dorfstraße 25, 79280 Au  
Internet: au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de 
Öffnungszeiten  
Montag:  08:00 bis 12:00 Uhr 
 16:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr  

Horben  0761 211698-0 
Dorfstraße 2, 79289 Horben 
Internet: gemeinde.horben.de 
E-Mail: gemeinde@horben.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
Dienstag: geschlossen  
Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
Freitag: geschlossen 

Merzhausen  0761 40161-0 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 
Internet: merzhausen.de 
E-Mail: gemeinde@merzhausen.de 
Öffnungszeiten  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 

08:00 bis 12:15 Uhr 
Mittwoch: 07:30 bis 12:15 Uhr 

14:00 bis 18:00 Uhr 

Sölden  0761 13780-0 
Staufener Straße 4, 79294 Sölden  
Internet: soelden.de 
E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr 

16:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

Wittnau  0761 456479-0 
Kirchweg 2, 79299 Wittnau  
Internet: wittnau.de  
E-Mail: gemeinde@wittnau.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag: geschlossen 
Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr 

16:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr 

Wochenmärkte 
Au                  • Marktplatz beim Bürgerhaus, Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Horben          • Rathausplatz, Mittwoch 16:00 bis 18:30 Uhr 
Merzhausen  • Marktplatz beim FORUM, Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr 
Sölden           • Lindenplatz, Dienstag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Wittnau         • Parkplatz Gallushaus, Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 
Hinweise zu Änderungen der Marktzeiten finden Sie unter der jeweiligen 
Gemeinde. 

Büchereien 
Horben  
Bürgerbibliothek in der Grundschule (KÖB St. Agatha)  
Öffnungszeiten Mittwoch: 16:30 bis 17:30 Uhr 
Merzhausen  
Katholische Öffentliche Bücherei  
Öffnungszeiten Montag: 09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr  
Donnerstag: 16:00 bis 18:30 Uhr, jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 bis 
12:00 Uhr  

Begegnungsstätte Merzhausen 
St. Galler Straße 10a, verschiedene Aktivitäten für Senioren. 
Leiterin: Senta Töppler, Tel. 0761 406494 
Ansprechpartner sind die jeweiligen Kursleiter. Die Kurse werden einmal im 
Monat in der Rubrik Vereins- und Gemeindeleben veröffentlicht. 

BürgerBad Merzhausen                                      
Friedhofweg 13, Tel. 0761 8976080 
Öffnungszeiten und Informationen: www.buergerbadseite.de 

Bürgerbus Merzhausen 
Der Bürgerbus verkehrt sonntags von 12:00 bis 19:00 Uhr alle 20 Minuten 
zwischen Merzhausen Ortsmitte und FR Paula-Modersohn-Platz. Der genaue 
Fahrplan kann am Aushang an den Bushaltestellen nachgelesen werden. 

Offener BürgerTreff Merzhausen Miteinander 
„Wir machen eine Winterpause ab Monat November.“ 

Öffentliche Toiletten 
Au           •  Bürgerhaus (OG), Dorfstraße 29, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   18:00 Uhr (in der Schulzeit) 
Horben   •  Bushaltestelle „Rathaus“, Dorfstraße, durchgehend geöffnet 
Merzhausen 
               •  Einsegnungshalle (Rückseite), Friedhofweg 10 a, täglich 07:00  
                   bis 18:00 Uhr 
               •  Rathaus (EG), Friedhofweg 11, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   12:15 Uhr, Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr 
               •  Sporthalle (EG), Am Marktplatz 1, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   22:00 Uhr (in der Schulzeit) 
Sölden    •  Milchcafé, Bürglestraße 14, Dienstag bis Freitag 14:00 bis  
                   18:00 Uhr, Samstag und Sonntag 10:00 18:00 Uhr 

Standorte Defibrillatoren (AED) 
Au           • Bürgerhaus, Dorfstraße 29 
Horben   • Buswartehäuschen beim Rathaus, Dorfstraße 
               • Talstation der Schauinslandbahn, Bohrerstr. 11 (Außenbereich an  
               der Fassade der Großgarage direkt neben der Bushaltestelle) 
Merzhausen • Sporthalle, Am Marktplatz 1 (Eingangsbereich) 
Sölden    • Rathaus, Staufener Straße 4 (gegenüber Praxis Dr. Strosing) 
Wittnau  • Clubheim SV Au-Wittnau, Kirchweg 10, 
                 Gallushaus, Kirchweg 8 (Eingangsbereich) 
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Wichtige Kontakte und Rufnummern im Hexental
NOTRUFE & HILFSANGEBOTE 
Notdienstapotheken                                                    0800 0022833 
Notruf (Polizei)                                                             110 
Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr                             112 
Augen-Notfallpraxis des Universitätsklinikums FR         0761 270-40010 
Ärztlicher Notfalldienst (allgemein-, kinder-,  
augen-und HNO-ärztlicher Notfalldienst):                     116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst                                          0761 12012000 
Ökumenische Telefonseelsorge                                     0800 1110111 
Kinder- und Jugendtelefon 
Deutscher Kinderschutzbund                                        0800 1110333 
Polizei für das Hexental                                                07633 806180 
Notfall-Telefax Rufnummer Leitstelle Freiburg              0761 201–3399 

VER- & ENTSORGUNG IM HEXENTAL 
Bauhöfe 
Bauhof Au 
Thomas Lorenz, Bauhofleiter                                        0761 40139942 
                                                                                   0172 6194193 
Bauhof Horben 
Josef Steffi, Bauhofleiter                                               0761 2116980 
                                                                                   0172 6966973 
Bauhof Merzhausen 
Raffaele Maggiore, Bauhofleiter                                   0174 1640057 
E-Mail: bauhof@merzhausen.de 

Bauhof Sölden 
Bernhard Wetzel, Bauhofleiter                                      0761 1378030  
E-Mail: bauhof@soelden.de 

Bauhof Wittnau 
Thomas Lorenz, Bauhofleiter                                        0761 40139942 
                                                                                   0172 6194193 
Wasserversorgung Horben 
Wassermeister Eugen Schneider                                  0170 7344578 

Zweckverband Wasserversorgung Hexental 
Wassermeister André Scheck                                        0174 1633580 
Stellv. Wassermeister Markus Hog                                0174 1633589 

badenova – Strom und Gas                                         0800 2767767 
Au, Horben, Merzhausen – Strom und Gas 
Sölden, Wittnau – nur Gas 
ED Netze GmbH 
Stromversorger Sölden und Wittnau                             07623 92-1818 

Recyclinghof Hexental                                                0761 2187-9707 
Öffnungszeiten 
Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 bis 13:00 Uhr 

Post in Merzhausen 
Postagentur Fa. Enkom 
Hexentalstraße 31                                                        0761 51470460 
Postfiliale Tintenmichl 
Hexentalstraße 4b (barrierefrei)                                   0761 5565464 

Abfallwirtschaft Landkreis                                          0761 2187-9707 
REMONDIS (Gelber Sack)                                             0761 51509-95 

SCHULEN IM HEXENTAL 
Merzhausen und Au: Hexentalschule                            0761 45933-0 
Horben: Grundschule                                                    0761 21169834 
Sölden: Abt-Steyrer-Grundschule                                  0761 403351 
Wittnau: Franz-Xaver-Klingler-Grundschule                    0761 403842 
Jugendmusikschule Südlicher Breisgau                         07633 82711 
Volkshochschule Südlicher Breisgau (VHS)                    07633 9265-0 
Außenstelle Hexental (VHS)                                         0761 40161-33 

KINDERBETREUUNG IM HEXENTAL 
Au  
St. Johannes                                                                 0761 401399-21 
Kleinkindgruppe                                                           0761 401399-23 
Sarah Sehrer        Knöpfchen                                        0761 406523 
Cornelia Walter    Mäusekinder                                     0761 8885563 
Horben  
St. Agatha                                                                    0761 29806 
Kleinkindbetreuung (U3): 
Simone Heine                                                              0761 290632 
Karl Lermer                                                                 0761 1562890 
Julia Schönau                                                               0160 97970616 
Merzhausen 
Katholische Kindertagesstätte St. Gallus                       0761 403540 
Evangelische Johanneskindertagesstätte                      0761 404480 
Waldkindergarten Zwetschgenkinder                            0761 89764905  
Waldkindergarten Sonnenschein und                            0157 51981448 & 
Regentröpfchen                                                           0157 35657843 
Kinderkrippe Plumperquatsch                                       0761 38424030 
Kleinkindgruppe Wakiweia                                           0761 60872 
Tagesmutter (Fr. Pallesche)                                          0157 34454319 
Sölden  
St. Fides Kindergarten,                                                 0761 402046 
Kinderkrippe Marienkäfer 
Wittnau  
Kleinkindgruppe (1 bis 3 Jahre) 
Tagesgruppe und Waldgruppe (3 bis 6 Jahre)                0761 402033 
Wittnauer Wichtel, Tagesmutter Fr. M. Czensny             0179 1119110 
Kindertagespflege 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachstelle Kindertagespflege, Birgit Ruf-Killian             0761 2187-2634 
E-Mail: Birgit.Ruf-Killian@lkbh.de 

SOZIALE DIENSTE IM HEXENTAL 
Familienwerk Sölden 
Einsatzleitung                                                              0761 4010618 
Hospizbegleitung im Hexental                                     0761 4004331 
Begleitung von Schwerkranken,                                   0160 1046874 
Sterbenden und deren Angehörigen 
Sozialstation Mittlerer Breisgau                                   07633 9533-0 
Nachbarschaftshilfe Obere Möhlin                              07633 4065813 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
Hexentalstraße 5 a                                                       0761 42968354 
Nachbarschaftshilfen 
Merzhausen-Au, Juliane Lorenz                                     0761 403316 
Nachbarschaftsnetz Wittnau  
Barbara Schneider                                                        0761 702294  
Pflegestützpunkt                                                       0761 2187-2971 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald                          0761 2187-2972
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Allgemeiner Teil

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
erfolgen, soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. 
bei Bauleitplänen), durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental unter https://www.vghexental.de/vg-aktuell/
oeffentliche-bekanntmachungen/aktuelle-oeffentliche-bekanntmachungen. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus Merzhausen während der Öffnungs-
zeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung auch 
als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Ortsübliche Bekanntgaben unter  
www.vghexental.de 

Wie bereits seit nach den Sommerferien in jedem Amtsblatt mitgeteilt, wer-
den ab sofort nun auch die ortsüblichen Bekanntgaben, welche bisher über 
das Amtsblatt erfolgten, auf die Internetform umgestellt. So wird beispiels-
weise auf Gremiensitzungen über die o. g. Website informiert. Nachdem die 
öffentlichen Bekanntmachungen schon seit geraumer Zeit über das Internet 
erfolgen (sofern keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen), erfolgt 
nun eine Vereinheitlichung mit den ortsüblichen Bekanntgaben. Damit müs-
sen sich die Gemeindeeinwohner nicht mehr in unterschiedlichen Medien 
informieren. Auch nach Umstellung auf die Internet-Bekanntgabe sind wei-
terhin Hinweise im Amtsblatt vorgesehen, welche jedoch nicht rechtsver-
bindlich sind. Um entsprechende Beachtung wird gebeten. 

Gemeinsame Pressemitteilung des Regierungs-
präsidiums Freiburg, des Abwasserzweckverban-
des Breisgauer Bucht und der Gemeinde Merz-
hausen  
Ausbau der Ortsdurchfahrt Merzhausen (L 122, Hexentalstraße)  

Einzelhandels- / Gewerbebetriebe in Merzhausen sind immer anfahr-n

bar! 
Einfahrt „Hexentalstraße / Ziegelgasse“ ist Einbahnstraße / besonde-n

re Rücksichtnahme auf Fußgänger / Schulkinder 
besondere Rücksichtnahme auf Fußgänger / Schulkinder n

Umleitung Radverkehr zwischen Au und Merzhausen weiterhin über n

„Alte Straße“ (Kontrollen) 
I. Aktuelle Hinweise:  
Die Arbeiten im 3. Bauabschnitt, welche sich bislang auf die südliche Hälfte 
des sehr komplexen Kreuzungsbereichs „Hexentalstraße/Dorfstraße/Ziegel-
gasse“ erstrecken, sollten voraussichtlich bis Ende Februar 2024 abgeschlos-
sen werden. Der nahtlos anschließende nächste Bauabschnitt 6 (Teil) 
umfasst dann den nördlichen Kreuzungsbereich, sowie weitere rund 50 
Meter entlang der Landesstraße in Richtung Norden.  
In diesem folgenden Abschnitt ist u.a. eine aufwändige Spülbohrung zur 
Unterquerung des Dorfbachs erforderlich, um Versorgungsleitungen von Ost 
nach West in die Dorfstraße zu verlegen. Für diese Arbeiten muss die  

Ziegelgasse für den Autoverkehr gesperrt werden. Fußgängerverkehr ist 
möglich. Besondere Beachtung bitten wir insbesondere Schulkindern beim 
Überqueren der Kreuzung „Ziegelgasse/Hexentalstraße/Dorfstraße“ zu 
schenken. 
Durch das Vorziehen des vorgenannten Bauabschnitts 6 (Teil) auf der Ost-
seite der L122 gegenüber der ursprünglich geplanten Westseite sollte eine 
größere Zeitersparnis erreicht werden können. Als weiterer Vorteil der 
zusammenhängenden Fertigstellung (Kreuzungsbereich, Spülbohrung, Bau-
abschnitt 6/Teil) sollte die Einfahrt „Ziegelgasse“ wieder deutlich früher für 
den Verkehr freigegeben werden können.   
Hinsichtlich der geltenden Verkehrsregelungen ist die Verkehrsbeschilderung 
zu beachten. 
II. Ausblick für die nächsten Wochen: 
Wenn alles planmäßig verläuft und die Witterungsverhältnisse mitspielen, 
sollten die vorgenannten Arbeiten des geplanten Bauabschnitts 6 (Teil) 
somit bis ca. Ende März 2024 abgeschlossen werden können.  
Bei planmäßigem Verlauf würden die Arbeiten danach auf der Ostseite in 
den nächsten Abschnitt bis zum Gasthaus „Grüner Baum“ übergehen. In die-
sem Zusammenhang könnte dann vorübergehend die Ein-bzw. Ausfahrt 
„Ziegelgasse/Hexentalstraße“ wieder für den Verkehr freigegeben werden. 
Im Anschluss daran erfolgt dann innerhalb des Bauabschnitts 6 voraussicht-
lich der Wechsel auf die gegenüberliegende Westseite. Hierzu kann derzeit 
noch keine zeitliche Vorhersage getätigt werden.  
Leider geht es auch in den kommenden Bauabschnitten wieder sehr eng zu, 
was sowohl für die Bauarbeiter eine Herausforderung darstellt, aber auch 
von den Verkehrsteilnehmern, vor allem während der Stoßzeiten etwas 
Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme einfordert.  
Der Radverkehr über die Landesstraße zwischen der Gemeinde Au und 
dem Kreuzungsbereich „Ziegelgasse/Hexentalstraße/Dorfstraße“, Merz-
hausen ist zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer weiterhin verboten. Dieser 
wird mittels Beschilderung bis auf weiteres über die „Alte Straße“ (östlich 
des Sportpark Merzhausen) umgeleitet. Wir bitten um Beachtung! 
Von den Arbeiten im Kreuzungsbereich sind auch die Einzelhandels- bzw. 
Gewerbebetriebe in der Ortsmitte betroffen, die jedoch während der 
gesamten Baumaßnahme anfahrbar sein werden. Diese bitten wir weiter-
hin regelmäßig zu unterstützen.   
Die weitere Zeitschiene werden wir wie bisher, neben unserem Amtsblatt, 
bestmöglich und so zeitnah wie möglich auch auf unserer Homepage unter 
https://www.merzhausen.de/rathaus-service/aktuelles  
bekannt geben. Die vorgenannten Bauzeiten sind ohne Gewähr, da unvor-
hergesehene Ereignisse, wie wetterbedingte Einflüsse, diese verlängern 
oder verkürzen können. Weitere allgemeine Hinweise siehe unten III. All-
gemeines. Die betroffenen Bauabschnitte können Sie dem nachstehenden 
Lageplan entnehmen. 
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III. Allgemeines: 
Wie bereits seit der Ausgabe vom 10. Februar 2023 angekündigt, haben die 
Bauarbeiten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Merzhausen (L 122 Breis-
gau-Hochschwarzwald) am Montag, den 27. Februar 2023, begonnen. Ins-
gesamt sind ca. drei Jahre Bauzeit veranschlagt.  
Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Merzhausen, des 
Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und dem Land Baden-Württem-
berg. Daneben werden insb. diverse Ver- und Entsorgungsleitungen mit-
saniert, für die weitere Dritte zuständig sind. Konkret werden – neben der 
reinen Straßenbelagssanierung durch das Land Baden-Württemberg – die  

Wasserleitungen (Gemeinde),  n

Straßenbeleuchtung (Gemeinde)  n

Entwässerung von Grundstückseinfahrten, wo notwendig (Verpflichtung n

privater Grundstückseigentümer)  
Schmutzwasser-/ Regenwasserkanäle inkl. deren Hausanschlussleitun-n

gen (Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht / Gemeinde)  
Stromleitungen (bnNETZE)  n

Breitband und Glasfaser (Deutsche Telekom, Zweckverband Breitband n

Breisgau-Hochschwarzwald / Gemeinde)  
Fuß- und Radwegeführung (Gemeinde / Land Baden-Württemberg)  n

z. T. instandgesetzt und/oder vollständig erneuert.  
Um eine lange Zeit im Vorfeld der Umsetzungen fast unumgänglich schei-
nende Vollsperrung der Hexentalstraße während der Bauzeit abzuwehren, 
konnte durch die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit einigen Grund-
stückseigentümern entlang der Hexentalstraße erreicht werden, dass diese 
Teile ihrer privaten Grundstückszufahrten zur Verfügung stellen, um die 
benötigen Straßenquerschnitte für halbseitigen Verkehr zu erreichen. Ohne 
diese freiwillige Bereitschaft wären sowohl die Bürgerinnen und Bürger von 
Merzhausen, sowie insbesondere der Öffentliche Nahverkehr (Schüler- und 
Pendlerverkehr) vom und in das obere Hexental während der Bauzeit, teils 
über viele Monate abgeschnitten und gezwungen gewesen, den Schönberg 
je nach Fahrziel mit erheblichem Umweg und Zeitaufwand über die west-
liche Seite zu umfahren. An diesem Beispiel zeigt sich, wie durch die Bereit-
schaft Weniger, miteinander Lösungen zu finden, einer großen Bevölke-
rungsgruppe sowie den öffentlichen Verkehrsbetrieben die wohl größten 
Einschränkungen erspart werden konnten. An dieser Stelle sei diesen Grund-
stückseigentümerinnen und –eigentümern noch einmal ein besonderer Dank 
ausgesprochen.  
Insgesamt wird es nun bei dieser komplexen Maßnahme insgesamt 19 Bau-
abschnitte über mehr oder weniger kurze Distanzen geben. Um den halbsei-
tigen Verkehr zu gewährleisten, werden je Bauabschnitt die jeweils östliche 
bzw. westliche Fahrbahnseite direkt nacheinander saniert bzw. ausgebaut.  
Während der Sanierung sind die Anliegergrundstücke sowie die Grundstü-
cke, die deren Zufahrt mitnutzen, innerhalb des betroffenen Bauabschnitts 
von der Hexentalstraße aus nur fußläufig erreichbar. Ein An-/Abfahren mit 
Fahrzeugen wird ausdrücklich nicht möglich sein. Ggf. kann vor Ort mit den 
im Einsatz befindlichen Firmen geklärt werden, ob es anderweitige Zufahrts-
möglichkeiten gibt. Wir bitten hier jedoch um Verständnis, dass die Firmen 
– dabei, wie auch bei der übrigen Arbeit – die Arbeitsschutzvorschriften aus 
Haftungsgründen zwingend einhalten müssen.  
Wie oben bereits erwähnt, kann die Straßensanierung glücklicher Weise mit 
einer halbseitigen Sperrung erfolgen, sodass ein dauerhaftes Befahren der 
Straße selbst (L122, Hexentalstraße) für Fahrzeuge sowie der Fußgängerver-
kehr gemäß entsprechender Beschilderung (analog einer Verkehrsrecht-
lichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde) möglich bleibt.  
Um rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der L 122 die Möglichkeit zu schaf-
fen, den Fuß- bzw. Radverkehr zwischen Au und Merzhausen über die „Alte 
Straße“ führen zu können, konnten die Sanierungsarbeiten an der Alten Stra-
ße fast als Punktlandung rechtzeitig abgeschlossen werden.  
Somit wäre dies, gemessen an der voraussichtlich ca. dreijährigen Bauzeit 
für die L 122, eine gute und sichere alternative Wegführung für den Fuß- und 
Radverkehr durch Merzhausen, vor allem für Schülerinnen und Schüler, aber 
auch ältere Menschen, wiederhergestellt.  
Da die Maßnahmendurchführung sehr komplex ist und sich täglich durch 

unvorhergesehene Einflüsse Änderungen ergeben können, werden Sie über 
notwendige kurzfristige Einschränkungen möglichst rechtzeitig durch das 
Baustellenpersonal der Baufirma, Ch. Pontiggia, Waldkirch vor Ort informiert. 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage der Gemeinde Merz-
hausen (https://www.merzhausen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-
projekte unter dem Punkt „Sanierung Landesstraße 122 Ortsdurchfahrt“) 
sowie über Pressemitteilungen im Amtsblatt. Sobald bekannt ist, wann der 
nächste Bauabschnitt planmäßig beginnt, wird dies im Amtsblatt neu ver-
öffentlicht.  
Gemeinsam werden alle Beteiligten versuchen, die Gesamtmaßnahme so 
zügig als möglich durchzuführen, sowie die Einschränkungen für die durch 
die Maßnahme betroffenen Personen, unter bestmöglicher Abwägung aller 
Interessen, so gering wie möglich zu halten. Gleichwohl bitten wir um Ihre 
Unterstützung sowie um Nachsicht und Verständnis für mögliche Einschrän-
kungen.  
Zusätzlich ergeht an dieser Stelle noch der Hinweis der SBG Südbadenbus 
GmbH zum Linienverkehr der Linie 7208:  
Es ist beabsichtigt, den Linienverkehr während der gesamten Bauzeit weit-
gehend unverändert nach bestehendem Fahrplan weiterzuführen. Die 
Bedienung der Haltestelle Merzhausen Ortsmitte/FORUM muss leider entfal-
len. Der Bürgerbus Merzhausen ist während der ersten Bauabschnitte nicht 
von der Baustelle betroffen. Ob während der Bauphase sonstige Haltestel-
lenverlegungen erforderlich werden, muss je nach Erreichen der einzelnen 
Bauabschnitte entschieden werden. Die entsprechenden Verkehrsmeldun-
gen sind unter dem folgenden Link abrufbar:  
https://www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/verkehrsmeldungen/sued-
badenbus 

Zwei weitere ehrenamtliche Biberberater für 
den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  
bestellt  
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat jetzt zwei weitere ehrenamt-
liche Biberberater bestellt. Damit verfügt der Landkreis nun über insgesamt 
sechs ehrenamtliche Biberberater. Johannes Egenolf ist nun für den Bereich 
der Gemeinde Hinterzarten zuständig, Günther von Neubronn für die 
Gemeinden Au, Bad Krozingen, Bollschweil, Breisach, Ebringen, Ehrenkir-
chen, Eschbach, Hartheim, Horben, Ihringen, Merdingen, Merzhausen, Neu-
enburg, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Vogtsburg und Wittnau.  
Die ehrenamtlichen Biberberater sind Teil des landesweiten Bibermanage-
ments. Dieses bietet ein Netzwerk aus Ansprechpartnern, die bei Problemen 
und Konflikten mit dem Biber weiterhelfen sollen. Neben einem vom Regie-
rungspräsidium beauftragten Fachbüro stehen auch bei der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald entsprechen-
de Fachkräfte zu Verfügung.  
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und sonstige Betroffene können sich 
jederzeit an die ehrenamtlichen Biberberater als Erstansprechpartner wen-
den. Die Situation wird dann vor Ort besichtigt und es werden mögliche 
Maßnahmen festgelegt. Welche Gemeinden im Landkreis von den nun sechs 
ehrenamtlichen Biberberatern abgedeckt werden, findet sich auf einer Karte 
auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lkbh.de/biber. 
Die ehrenamtlichen Biberberater sind erste Ansprechpersonen im Falle eines 
durch Biberaktivitäten ausgelösten Konflikts in ihren zuständigen Gemein-
den. Ihre Aufgabe ist die Ersteinschätzung des Konfliktfalls und Meldung 
neuer Aktivitäten, Störungen und Beeinträchtigungen des Bibers bezie-
hungsweise seiner Lebensräume an die Untere Naturschutzbehörde, die 
Betreuung und Überwachung der bekannten Bibervorkommen, die rasche 
Kontaktaufnahme mit den Betroffenen und die Beratung in Routinefällen 
und soweit leistbar die Durchführung einfacher Maßnahmen. Die Tätigkeiten 
der ehrenamtlichen Biberberater werden in enger Abstimmung mit den 
Fachkräften der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen, da die Umsetzung 
und Festlegung von Maßnahmen weiterhin durch die Behörde erfolgen 
muss.  
Weitere Informationen und die Kontaktdaten zum Bibermanagement des 
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Landkreises finden sich im Internet unter www.lkbh.de/biber. 
Infobox: 
Der Biber gehört zu den Nagetieren. Als zweitgrößtes Nagetier weltweit 
kann er 25-35 Kilo schwer und bis zu einem Meter lang werden. Der Biber 
verbringt die meiste Zeit im Wasser, weswegen sich sein Körper an das 
Leben dort angepasst hat. Der Biber ist dämmerungs- beziehungsweise 
nachtaktiv, weswegen man ihn nur selten zu Gesicht bekommt. Als reiner 
Vegetarier ernährt er sich im Sommer von Gräsern, Kräutern und auch Spros-
sen von Wasserpflanzen, während in den Wintermonaten die Rinde von wei-
chen Bäumen als Nahrung dient.  
Der Biber ist in den FFH-Anhängen der Europäischen Union gelistet, besitzt 
also als streng geschützte Art einen besonderen Schutzstatus. Er darf gemäß 
§ 44 des Bundesnaturschutzgesetzes weder gefangen, noch verletzt oder 
gar getötet werden. Auch das Beschädigen und Zerstören seiner Wohnorte 
und Habitate wie Dämme, Uferröhren und Burgen ist untersagt. 

Die Amphibien wandern wieder 

Landratsamt bittet Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme auf Tiere 
und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
Frühlingshafte Temperaturen und die feuchte Witterung der letzten Tage 
locken die heimischen Amphibien aus ihrem Winterquartier. Sobald die Tem-
peraturen in der Nacht über fünf Grad Celsius liegen und es bestenfalls noch 
regnet, machen sich Frösche, Kröten, Molche und Salamander wieder auf 
den Weg von ihren Winterlebensräumen zu ihren angestammten Laichplät-
zen.  
Deshalb bittet die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Breisgau-
Hochschwarzwald die Autofahrerinnen und Autofahrer, abends und morgens 
im Bereich der Wanderstrecken den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und 
besonders umsichtig zu fahren. Darüber hinaus sind jetzt auch zahlreiche 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Müllheim, Heuweiler und Gundel-
fingen aktiv, die Schutzzäune stellen, die Amphibien einsammeln und über 
die Straße tragen.  
Im Landkreis haben die Straßenmeistereien deshalb an insgesamt zwanzig 
Straßenabschnitten Verkehrszeichen mit dem Hinweis auf „Amphibienwan-
derung“ sowie entsprechenden Geschwindigkeitsbegrenzungen ange-
bracht, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Die restlichen Straßen-
abschnitte im Landkreis sind aufgrund fehlender Helfer vor Ort leider nicht 
betreut.  
Gabriel Rösch von der Unteren Naturschutzbehörde dankt den engagierten 
Ehrenamtlichen für ihren alljährlichen, unermüdlichen Einsatz und appelliert 
an die Fahrzeughalter die Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten. 
"Die Tiere sterben nicht nur, weil sie überfahren werden, sondern auch durch 
die Druckwelle der Autos, die bei schneller Fahrt die zarten Tiere innerlich 
zerplatzen lässt“. Bei einer Temporeduzierung auf 30 km/h werde dieser 
sogenannte Strömungsdruck der Autos abgeschwächt und die Amphibien, 
die nicht unter die Räder kommen, hätten eine Überlebenschance. Deshalb 
sei langsam fahren die einfachste Maßnahme, um die ohnehin schon teil-
weise vom Aussterben bedrohten Amphibienarten zu schützen und zum 
Erhalt der Artenvielfalt beizutragen. 
Infokasten: 
Folgende Straßenabschnitte im Landkreis werden mit dem Verkehrszeichen 
„Amphibienwanderung“ sowie gegebenenfalls entsprechenden Geschwin-
digkeitsbegrenzung bis zum 30. April beschildert: 

L 125 zwischen Sulzburg (OT Laufen) und Müllheim (OT Britzingen) n

L 125 zwischen Müllheim (OT Britzingen) und Müllheim (OT Zunzingen) n

K 4944 zwischen Müllheim (OT Britzingen) und Buggingen n

K 4947 zwischen Müllheim (OT Niederweiler) und Badenweiler (OT Lip-n

burg) 
L 112 Glottertal, Höhe Gschwandersäge n

K 4962 zwischen Bärental und Titisee im Seebachtal n

K 4979 zwischen Umkirch und Waltershofen n

K 4990 zwischen Raitenbuch und Lenzkirch im Urseetal n

K 4990 zwischen Windgfällweiher und Raitenbuch im Bereich „Hotel Köh-n

lerei am See“ 
K 4491 zwischen Altglashütten und Falkau n

K4994 zwischen Dittishausen und Weiler n

K 4994 zwischen Weiler und Kirnbergsee n

Löffingen zwischen Weiler und Schwärzenbach n

Feldberg-Falkau: Haslachstraße n

Hinterzarten, zwischen Hinterzarten und Seebachtal (Erlenbruck) n

Hinterzarten, Bahnhofweg n

Gundelfingen, Am Rebberg n

Gundelfingen, Talstraße n

Gundelfingen, Wildtalstraße n

Vogtsburg-Achkarren, Im Bennfeld n

Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale 
auf den Friedhöfen der Gemeinden Au, Horben, 
Merzhausen und Wittnau 
Nach der Frostperiode bitten wir alle Grabnutzungsberechtigten, die Grab-
steine durch einen Fachmann (ggf. Steinmetz) auf die erforderliche Stand-
festigkeit überprüfen zu lassen. 
Der Friedhofsträger ist nach den Unfallverhütungsvorschriften verpflichtet, 
nach der Frostperiode die Überprüfung der Standfestigkeit der Grabsteine 
vorzunehmen. 
Die Überprüfung durch eine Fachfirma wird ab der 13. Kalenderwoche (ab 
25. März 2024), auf den Friedhöfen der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen 
und Wittnau erfolgen.  
Weist ein Grabstein nicht mehr die notwendige Standsicherheit auf, wird der 
Grabnutzungsberechtigte informiert. Bei evtl. unmittelbarer Gefahr muss 
dieser (auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten) ggf. gesichert oder gar 
umgelegt werden.  
Zur Abwendung von Haftungs- und Schadensersatzansprüchen empfehlen 
wir daher den Grabnutzungsberechtigten ihrer Unterhaltungs- und Verkehrs-
sicherungspflicht im eigenen Interesse nachzukommen.  
Ihre Friedhofsverwaltung 
Au, Horben, Merzhausen und Wittnau 

Allgemeine Nachrichten  

Hohe Brandgefahr durch falsch entsorgte  
Lithiumbatterien und Gasflaschen 

Anfang Februar kam es sowohl bei der TREA Breisgau wie auch bei der Firma 
Remondis zu Bränden – mutmaßlich durch falsch entsorgte Lithiumbatterien 
oder Gasflaschen. Mit Ihrer Unterstützung können solche Unfälle in Zukunft 
verhindert werden. Im Folgenden finden Sie Hinweise zum richtigen 
Umgang und zur Entsorgung von Lithiumbatterien und Gasflaschen: 
Lithiumbatterien: 
Eine hohe Brandgefahr geht von Lithium-Akkus und Lithiumbatterien aus, da 
Lithium ein sehr reaktionsfreudiges und leicht brennbares Metall ist. Durch 
mechanische Beschädigung oder Kurzschlüsse kann es zu Hitzeentwicklung 
und in Folge dessen zu Bränden kommen.  
In Privathaushalten begegnen uns solche Batterien häufig im Handy, Laptop, 
Akkuschrauber, Bau- und Gartengeräten oder auch E-Bike. Man erkennt 
diese an der Kennzeichnung „Li-ion“, „Lithium-Ion“ oder „Lithium Cell“. Die 
Pole bzw. lose Kabel und Kabelenden dieser Akkus/ Batterien müssen aus 
Sicherheitsgründen vor der Entsorgung abgeklebt werden. Anschließend 
können die Akkus/ Batterien bei den Recyclinghöfen, den Regionalen Abfall-
zentren (RAZ) sowie bei den Sammelbehältern im Handel abgegeben wer-
den.  
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Wichtig: Lithiumbatterien ab 500g, z. B. E-Bike-Akkus, müssen aus Sicher-
heitsgründen im Fachhandel abgeben werden.  
Defekte Lithiumbatterien (z.B. aufgebläht, beschädigt oder deformiert) soll-
ten, wenn möglich, in trockenen Quarzsand/Vogelsand eingelegt und 
schnellstmöglich entsorgt werden. Die Gefahren eines Brandes können 
durch die Einlage in Sand reduziert werden. Defekte Lithiumbatterien kön-
nen Sie bei den Recyclinghöfen und regionalen Abfallzentren abgeben.  
Sofern die Lithiumbatterien fest mit dem Gerät verbaut sind, brauchen Sie 
diese nicht zu entfernen. Geben Sie das gesamte Gerät bei den Recycling-
höfen bzw. Regionalen Abfallzentren ab. 
Gasflaschen: 
Aufgrund der erhöhten Explosionsgefahr einiger Gase müssen Gasflaschen 
fachgerecht entsorgt werden. 
Wieder befüllbare Gasflaschen (wie z.B. Propangasflaschen für den Garten-
grill oder CO2-Patronen für Wassersprudler) können beim Fachhändler, wo 
sie gekauft wurden, abgegeben werden. Schwieriger stellt sich die Entsor-
gungssituation bei den nicht wieder befüllbaren Einweggasflaschen (z.B. 
Lachgasflaschen), sehr alten oder im Ausland erworbenen Gasflaschen, die 
vom Fachhandel nicht zurückgenommen werden, dar. Oftmals sind diese Fla-
schen trotz vermeintlichem Verbrauch des Gases nicht vollständig entleert, 
wodurch eine erhöhte Brandgefahr von ihnen ausgeht.  
Bitte entsorgen Sie diese Flaschen niemals über den Restmüll! Eine Entsor-
gung über die Restmülltonne ist verboten. Die Abfälle in den Müllfahrzeugen 
werden gepresst, wodurch die Gefahr einer Verpuffung sehr hoch ist. Hier-
durch kann das Fahrzeug beschädigt und die Müllwerker verletzt werden. 
Darüber hinaus kann es zu Bränden in den Entsorgungs- und Sortieranlagen 
kommen. 
Aufgrund der hohen Brand- und Explosionsgefahr werden alle Arten von Gas-
flaschen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald auch nicht bei den Recy-
clinghöfen, Regionalen Abfallzentren (RAZ) oder der Schadstoffsammlung 
angenommen.  
Doch wie können Sie nun Gasflaschen entsorgen? 
Wenden Sie sich hierzu an einen gewerblichen Entsorgungsbetrieb. Sollten 
Sie hierzu Fragen haben steht Ihnen die Abfallberatung gerne zur Verfügung. 
Am besten informieren Sie sich beim Händler bereits vor dem Kauf über die 
korrekte Entsorgung von Gasflaschen.  
Durch Ihre Unterstützung können so die Gefahren, welche von Lithiumbat-
terien und Gasflaschen bei der Entsorgung ausgehen, reduziert werden. 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187 9707  www.lkbh.de/alb 

Ostermarkt in Sölden 
Am Samstag, dem 23. März 2024, findet von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr der 
dritte Söldener Ostermarkt statt. 
Wenn Sie mit einem Stand mitwirken möchten, melden Sie sich bitte bis 
spätestens zum 15.03.2024 bei der Gemeinde Sölden (Tel: 0761-137800, 
Email: gemeinde@soelden.de). Das Anmeldeformular finden Sie auch auf 
unserer Homepage: https://www.soelden.de auf der Startseite/Neuigkeiten 
Ostermarkt. 
Um wetterunabhängig zu sein, werden wir diesen frühen Markt im Jahr in 
der Saalenberghalle ausrichten. Hier können einzelne Personen oder ganze 
Gruppen ihr Kunsthandwerk, ihre Handarbeiten, Osterdekoration, selbst 
gefertigten Schmuck und vieles mehr anbieten und somit für einen stim-
mungsvollen Beginn der Osterzeit in Sölden sorgen. 
Die vorgesehenen Plätze bestehen aus 1 oder 2 Tischen (länge je Tisch 
170 cm). Die Tische werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.  
Bei schönem Wetter besteht die Möglichkeit einen Stand im Außenbereich 
der Saalenberghalle zu reservieren. Hier muss jedoch der Stand/Tisch/Pavil-
lon selbst organisiert werden. 
Eine Standgebühr wird nicht erhoben.  
Doppelangebote versuchen wir zu vermeiden und gewerbliche Anbieter 
werden nur in bestimmten Fällen zugelassen. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen! 
Ihre Gemeindeverwaltung  

Pflege und Erhalt von Streuobstbäumen  
(Baumpatenschaften) 

Die Gemeinde Merzhausen versucht, Baumpatenschaften für Streuobstbäu-
me zu ermöglichen und eine fachgerechte Streuobstbaumpflege nachhaltig 
zu organisieren. In diesem Rahmen bringen sich bereits viele ehrenamtlich 
ein. Da die Gemeinde nicht Eigentümerin der betroffenen Flächen am 
Schlangenweg ist und die Flächen von einem Auer Landwirt bewirtschaftet 
werden, ist ein höherer Koordinationsaufwand und Einsatz der Gemeinde 
erforderlich. 

Gemeindeseits ist es schwer darstellbar, die Verwaltung der zahlreichen 
Streuobstbäume und Baumpaten zu übernehmen. Entsprechende Ressour-
cen des Bauhofs sind jedoch bei einem klar umrissenen und terminierbaren 
Umfang möglich. 

Daher ist vorgesehen, dies im Rahmen eines Vereins zu organisieren. Der 
formale Aufwand wäre überschaubar, da man auf entsprechende Vorbilder 
zurückgreifen kann, die sich einfach kopieren lassen. Da es sich beim Erhalt 
der Streuobstbaumwiesen um ein gesamtgesellschaftliches Thema handelt, 
wäre eine Vereinsstruktur auch das richtige Format. 

Daher sind alle Interessierten (potentielle Baumpaten etc.) herzlich eingela-
den, am  

Donnerstag, den 7. März 2024 um 18 Uhr in den Bürgersaal des Rathau-
ses Merzhausen, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen zur Gründung der 
Streuobstbaum-Initiative Hexental e. V. 

Gemeindeseits wird die Gründung eines Vereins ausdrücklich unterstützt. 
Künftig wird die Mitgliedschaft im Verein obligatorisch für eine Baumpaten-
schaft sein. Der Mitgliedsbeitrag (Vorschlag 12 Euro/a) ist eher symbolischer 
Natur. Mit finanzieller Unterstützung seitens der Gemeinde und Dritter (z. B. 
Bürgerstiftung) kann entsprechend der hohen Merzhauser Standards 
gerechnet werden. 

Wer Interesse hat, auch in der Vorstandschaft des neuen Vereins als Vorsit-
zender, Stellvertreter/Schriftführer, Kassenwart oder Beisitzer mitzuwirken, 
wird gebeten, sich bei (Alt)Bürgermeister Dr. Christian Ante (heinelt@merz-
hausen.de) zu melden. 

Stellenanzeigen 

Der katholische Kindergarten St. Gallus 

Friedhofweg 9, Merzhausen 

sucht für seine moderne Einrichtung in ruhiger und grüner Lage 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) unbefristet in Teil- oder Vollzeit 

Ausbildung als pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit (AP 
oder PiA) 

Freiwilligendienst (FSJ/BFD) (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit 

Aushilfen mit flexibler Arbeitszeit. 

Wir sind eine viergruppige Ü3-Einrichtung und nehmen Dich auf in ein moti-
viertes und dynamisches Team. Wir geben Dir viele Chancen, Deine Ideen 
und Stärken einzubringen und bieten Dir Benefits wie Jobrad, Jobticket, Han-
sefit, eine attraktive betriebliche Altersvorsorge, eine Jahressonderzahlung, 
eine Kinderzulage, Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
kostenfreie Parkplätze. 

Interesse geweckt? Bewerbungsunterlagen bitte an: Frau Scheitweiler (Ein-
richtungsleitung) kita.st.gallus@kath-geht.de (PDF Format) 
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Umweltecke  

Zu verschenken – Selbstabholer –  
Angebote zur kostenlosen Veröffentlichung bitte an die Redaktion: 
amtsblatt@merzhausen.de – Tel. 40161-59 

Balkon Markise 2,50 m breit, Telefon: 0761 403918 n

Die Gemeinde Merzhausen (ca. 5.500 Einwohner) vor den Toren Frei-
burgs sucht zum 1. Juli 2024 eine 

Assistenz des Bürgermeisters (m/w/d)  
mit einem Stellenumfang von 80 bis 100 Prozent. 

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 
Allgemeine Sekretariatsaufgaben  n

Geschäftsstelle des Gemeinderats, der Ausschüsse und der Verbands-n

versammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
Angelegenheiten der Repräsentation n

Verwaltung der Büromaterialien n

Ansprechperson für Verbände und Vereine n

Mitwirkung bei der Organisation von Städtepartnerschaftsangelegen-n

heiten 
Die genaue Abgrenzung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten 

Anforderungen: 
bevorzugt wäre eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfach-n

angestellter (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation  
eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein sicherer und n

gewandter Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern  
Kenntnis der gängigen MS-Office-Programme  n

Organisationsgeschick und Engagement  n

selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten n

Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit n

Wir bieten: 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  n

Bezahlung je nach persönlicher Qualifikation und Aufgabenzuweisung n

bis Entgeltgruppe 8 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
gründliche Einarbeitung n

eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit n

eine freundliche Atmosphäre in einem engagierten Team n

Fortbildungen n

betriebliche Gesundheitsförderung (Fitnessverbund „Hansefit“) n

Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt sowie eine betriebliche Alters-n

vorsorge 
Übertarifliche Arbeitsbefreiungen n

Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen bis zum 24. März 2024 an die Gemeinde Merzhausen, 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen oder als PDF-Datei per E-Mail in 
einem zusammenhängenden Dokument an bewerbungen@merzhau-
sen.de Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Hauptamtsleiter Stephan Bohr, Telefon 0761 40161-49, E- Mail: 
bohr@merzhausen.de oder Renate Asal-Regele, Telefon 0761 40161-48, 
E-Mail: asal-regele@merzhausen.de 

Die Gemeinde Wittnau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Fachkraft für den gemeinsamen Gemeinde-
bauhof in Funktion als stellv. Bauhofleiter 
(m/w/d) 

mit einer abgeschlossenen Ausbildung in einem handwerklichen, tech-
nischen oder landschaftsgärtnerischen Beruf. Das Beschäftigungsverhält-
nis erfolgt in Vollzeit und ist unbefristet. 
Wir bieten einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bei leistungsgerech-
ter Bezahlung nach dem TVöD. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Hauptamtsleiter Thomas Egloff, Telefon 
(07 61) 45 64 79 – 11, E-Mail: egloff@wittnau.de, gerne zur Verfügung. 

Der Kindergarten Wittnau sucht: Fachkraft 
nach § 7 KITAG (m, w, d) 80 – 100 % für U3 

Wir sind auf der Suche nach kompetenter, fröhlicher und begeisterter 
Fachkraft nach § 7 KITAG (m, w, d) 80-100% für den U3 Bereich. 
Möchten Sie ein Teil unseres Teams sein? 

Bringen Sie folgendes mit: 
Ein großes Herz für Kinder, Spaß am Spiel und die Fähigkeit, die Welt n

mit Kinderaugen zu sehen 
Interesse die Kinder in alltäglichen Situationen Sprachimpulse anzu-n

bieten 
Der Wunsch allen Kindern eine gute Entwicklung zu ermöglichen und n

Kompetenzen und Fähigkeiten der Kinder in ihrer Entwicklung zu för-
dern und zu begleiten 
Empathische und zugewandte Persönlichkeit n

Reflektiert, kritikfähig und bereit zur Weiterentwicklung n

Haben Sie eine Qualifikation als: 
Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung n

Kindheitspädagoge/in n

Sozialarbeiter/in n

oder vergleichbarer Abschluss n

Das können wir bieten: 
gute Zusammenarbeit in einem aufgeschlossenen Team n

gemeinsame Überlegungen zu Gruppen- und Alltagsstrukturen n

wertvoller – und respektvoller Umgang in einer zugewandten Atmo-n

sphäre 
gute Arbeitsbedingungen n

die Möglichkeit für Fortbildung und Supervision n

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
Gerne per Mail an gemeinde@wittnau.de oder an kontakt@kita-witt-
nau.de oder schriftlich an Gemeinde Wittnau, Kirchweg 2, 79299 Witt-
nau. Für Fragen steht Ihnen die Kita-Leitung (Frau Müller), Tel. 0761 – 
402033 zur Verfügung. 
Auf unserer Homepage www.kita-wittnau.de erhalten Sie einen ersten 
Eindruck. 
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Schule & Bildung 

Erfolgreich beim Regionalwettbewerb  
„Jugend musiziert 2024“ 

STAUFEN, 14.02.2024. Zehn Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule 
Südlicher Breisgau nahmen erfolgreich am Regionalwettbewerb „Jugend 
musiziert 2041“ teil. Vier von ihnen werden auch am Landeswettbewerb in 
Offenburg Mitte März dabei sein. 
2024 waren Musikerinnen und Musiker zwischen neun und 18 Jahren in den 
Kategorien Blasinstrumente, Musical und in verschiedenen kammermusika-
lischen Besetzungen aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. 
Gemeinsam mit den Instrumentallehrkräften der Jugendmusikschule Südli-
cher Breisgau ( JMS) hatten sie jeweils ein etwa 15-minütiges Programm mit 
Stücken aus zwei Epochen erarbeitet, die sie Ende Januar an der Musikhoch-
schule Freiburg dem 24-köpfigen Jury-Team vortrugen. Auftrittserfahrung 
hatten alle Jungmusizierenden bereits bei den Schülerkonzerten der JMS 
erwerben können, die regelmäßig übers Musikschuljahr stattfinden.  
Gleich drei Preisträgerinnen mit der Querflöte kann die JMS vorweisen: Lotta 
Frommelt aus Au sowie Lydia Karle aus Bollschweil und Carlotta Reiser aus 
Freiburg, die beide auch am Landeswettbewerb teilnehmen werden. An der 
Oboe war Emma Sophie Bölke aus Merzhausen erfolgreich, am Tenorhorn 
Leander Kromer aus Schallstadt. Mathilda Maas aus Bollschweil an der Kla-
rinette erhielt 24 Punkte und wird am Landeswettbewerb teilnehmen, die 
erst neunjährige Maya Sophia Gutmann aus Wittnau erspielte sich am Saxo-
phon ebenfalls einen ersten Preis. In ihrer Altersgruppe ist es noch nicht 
möglich, am Landeswettbewerb teilzunehmen. Jonathan Zimmermann aus 
Bad Krozingen war am Klavier erfolgreich in der Kategorie Streichinstrument 
und Klavier. Der Bariton Vital Maximilian Damereau aus Heitersheim gewann 
im Duo mit Beke Lindenlaub am Klavier einen ersten Preis mit 24 Punkten 
und nimmt ebenfalls am Landeswettbewerb teil. Vorbereitet wurde sie von 
den Lehrkräften Eckhard Albert, Joachim Baar, Lena Gersbacher, Angeles 
Gomez, Nicole Krüger, Martina Roth, Hanna Schüly und Anja Thomann. 
Die Erfolge der jungen Musizierenden zeigen, dass die Jugendmusikschule 
Südlicher Breisgau sowohl in der Breite als auch in der Spitze erfolgreich aus-
bildet. Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern sowie ihren 
Lehrerinnen und Lehrern herzlich zu ihrem Erfolg! 
Text: Gabriele Hennicke 

Die vhs Südlicher Breisgau hat in folgenden  
Kursen noch Plätze frei:  
302608 Tai-Chi QiGong – Axel Klugmann 
Die Übungen des TaiChi und QiGong stammen aus dem chinesischen Kultur-
kreis und unterstützen Beweglichkeit und Haltung. Die Atmung vertieft sich, 
unser natürlicher Energiefluss wird angeregt. Wir üben im Stehen und in 
Schrittfolgen mit ruhigen und fließenden Bewegungen. Es ist keine Vorerfah-
rung notwendig. 
ab 27.02.24, 10:15 – 11:15 Uhr, 14 Termine, 85,00 €, Online via Zoom 
302607 Eurhythmie Kurs für Frauen und Männer – Claudia Paulus 
In diesem Kurs machen wir einfache rhythmische Übungen mit Kupferstä-
ben. Wir erlernen die Gebärden unserer Vokale, Konsonanten, auch der Pla-
neten und lautieren kurze Gedichte. So erfreuen wir uns einer Vitalisierung, 
Kräftigung des Rückens, Beruhigung des Nervensystems und auch einer grö-
ßeren geistigen Beweglichkeit. Ein fester Bestandteil sind Übungen zur 
Sturzprophylaxe. Für Senioren sehr gut geeignet. 
ab 28.02.24, 10:15 – 11:15 Uhr, 13 Termine, 85,00 €, Bürgersaal Merzhau-
sen 
301603 Online-Kurs: Yoga in der Mittagspause – Heike Mehren-Feth 
Diese 30 Minuten Yoga-Einheit ist perfekt für Ihre Mittagspause im Büro 
geeignet. Wir beginnen mit einer Meditation, lockern Schultern und Nacken 
und bringen Körper und Geist wieder in Schwung. Während der Schlussent-
spannung können Sie Ruhe und Konzentration für den weiteren Arbeitstag 
sammeln. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
ab 28.02.24, 12:00 – 12:30 Uhr, 10 Termine, 20,00 €, Online via Zoom 

301604 Jetzt meditierst du ja doch! – Birte Schwarzbauer 
Sie suchen nach innerer Ruhe und Gelassenheit? Meditation ist für Sie bis-
lang unbekannt? In diesem Kurs werden Sie mit der Meditation und ver-
schiedenen Meditationstechniken vertraut. Sie erfahren in der Gruppe wie 
einfach es ist, die Meditation in Ihren Alltag zu integrieren und als Wohlfühl-
ort und Ruhezone zu nutzen. Keine Vorkenntnisse erforderlich.  
ab 28.02.24, 19:00 – 20:30 Uhr, 6 Termine, 42,00 €, Hexentalschule Merz-
hausen 
303601 oder 303602 Und täglich grüßt das Läusetier! – Heike Salerno 
Es kribbelt schon überall, wenn man nur das Wort hört: Kopfläuse. Regel-
mäßig im Frühjahr tauchen sie wieder auf und sorgen für Unmut und Frus-
tration. Im Vortrag von Apothekerin und Mutter Heike Salerno lernen wir, 
was diese Insekten so erfolgreich macht und wie man den Teufelskreis von 
wiederkehrenden Läusebesuchen durchbrechen kann.  
14.03.24 oder 21.03.24, 18:00 – 19:30 Uhr, 1 Termin, 9,00 €, Hexentalschule 
Merzhausen 
Anmeldung online, per Email oder direkt bei:  
VHS Südlicher Breisgau e. V. – Außenstelle Hexental – Constanze Schäfer,  
Rathaus Merzhausen, Friedhofweg 11, UG, Zimmer 3,  
0761/40161-33, hexental@vhs-bad-krozingen.de,  
Sprechzeiten: Mo 10:00 – 11:00 Uhr, Mi 14:30 – 16:30 Uhr 

Schülerkonzert der JMS Südlicher Breisgau 

Am Donnerstag, den 29. Februar findet im Bürgersaal des Rathauses Merz-
hausen wieder ein Schülerkonzert statt! Es beginnt um 18:30 Uhr und dauert 
ca. eine Stunde. Schüler und Schülerinnen der Klassen Saxophon, Klavier, 
Blockflöte, Trompete und Querflöte werden Stücke aus verschiedenen Epo-
chen erklingen lassen. 
Der Eintritt ist frei, Spenden für den Förderverein herzlich willkommen. 

Landwirtschaft 

Pflanzenschutz-Sachkundekurs  
für Kurzentschlossene 
Für Interessenten für den Erwerb der Pflanzenschutz-Sachkunde (Abgeber 
und/oder Anwender) besteht die Möglichkeit, an einem zweitägigen Vor-
bereitungskurs mit anschließender Prüfung teilzunehmen. Der Kurs findet 
statt im März, April oder Mai im Großraum Freiburg und wird von einem 
externen Anbieter durchgeführt. Die Prüfung wird von der ULB am Landrats-
amt Breisgau-Hochschwarzwald abgenommen.  
Die Kosten für den Kurs, der Ort sowie der genaue Termin werden abhängig 
von der Zahl bzw. den Terminwünschen der Teilnehmer festgelegt.  
Interessenten wenden sich bitte an Hr. Altmann, LRA Breisgau-Hochschwarz-
wald, Tel.: (0761) 2187-5826; Email: Alfred.Altmann@breisgau-hoch-
schwarzwald.de 

Parteien 

SPD im Dialog:  
Herausforderungen der Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung mit 
Prof. Voßkuhle  
Hiermit möchten wir ganz herzlich zu einem Vortrag mit Diskussion mit dem 
Titel »Herausforderungen der Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung« 
mit Prof. Dr. Andreas Voßkuhle von der Universität Freiburg am 7. März 2024 
um 19 Uhr im Forum Merzhausen, Großer Saal einladen. Immer öfter ist 
davon die Rede, dass die Demokratie in der aktuellen Zeit vor großen 
Herausforderungen steht. Doch was ist damit gemeint? Wie können wir die-
sen Herausforderungen begegnen? Die Veranstaltung soll mit einem kurzen 
Vortrag und anschließender lebendiger Diskussion einen Beitrag zu dieser 
Debatte darstellen.  
Darius Reutter für den Ortsverein SPD Hexental
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Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Au erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Au unter 
www.au-hexental.de. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Au während der Öff-
nungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung 
auch als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Rathaus Au – Öffnungszeiten 

Bitte beachten Sie in der Woche vom 26.02.2024 bis 01.03.2024 die geän-
derten Öffnungszeiten: 
Montag  8:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag geschlossen; Mitarbeiterschulung 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 9:30 – 12:00 Uhr 
Freitag  8:00 – 12:00 Uhr 
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie uns Ihre Anliegen per E-Mail unter 
gemeinde@au-hexental.de mitteilen. 
Wie gewohnt besteht die Möglichkeit donnerstags von  
16:00 – 18:00 Uhr ihre Anliegen im Rathaus in Wittnau bearbeiten zu lassen. 
Gemeindeverwaltung Au 

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der  
öffentlichen Sitzung vom 15. Februar 2024 

TOP 1: 
Erneuerung der Wasserversorgungleitung in der Straße „Am Schönberg“ 
   - Beratung und Beschlussfassung 
Der Gemeinderat beschließt die Wasserversorgungsleitung in der Straße 
„Am Schönberg“ auf einem Teilstück von rund 260m im Zuge der geplanten 
Sanierungsarbeiten mit Kosten in Höhe von rund 320.000 € zu erneuern und 
beauftragt das Ingenieurbüro Raupach & Stangwald mit der Planung dieser 
Arbeiten.   

TOP 2:  
Kommunalwahlen und Wahl zum Europäischen Parlament am 
9. Juni 2024 Bildung des Wahlbezirks 
   - Wahl des Gemeindewahlausschusses und Bildung der Wahlvorstände 

Die Gemeinde Au bildet gemäß § 4 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 1.
einen Wahlbezirk. 
Der Gemeinderat wählt folgende Personen in den Wahlausschuss mit den 2.
nachfolgenden Positionen:  

Herr Wolfgang Schanz                         Wahlvorsteher als Vorsitzender 
Frau Viktoria Betger                            Stellvertreterin des Wahlvorstehers 
Frau Hildegard Zähringer                     Beisitzerin (Schriftführerin) 
Herr Klaus Asal                                   Beisitzer (Stellv. Schriftführer) 
Frau Bettina Heine                              Beisitzerin 

Frau Laura Asal                                   stellv. Beisitzerin 
Herr Sven Kunz                                   stellv. Beisitzer 
Herr Christoph Gaisbauer                    stellv. Beisitzer 
Der Bürgermeister bestellt als 
a)     Wahlvorstand, Wahlbezirk 01 
Herr Wolfgang Schanz                         Wahlvorsteher als Vorsitzender 
Herr Sven Kunz                                   Stellvertreter des Wahlvorstehers 
Frau Viktoria Betger                            Beisitzerin (Schriftführerin) 
Frau Hildegard Zähringer                     Beisitzerin (Stellv. Schriftführerin) 
Herr Klaus Asal                                   Beisitzer  
Frau Bettina Heine                              Beisitzerin 
Frau Laura Asal                                   Beisitzerin 
Herr Christoph Gaisbauer                     Beisitzer 
b)     Briefwahlvorstand 
Herr Bernd Kloos                                 Wahlvorsteher als Vorsitzender 
Frau Isolde Brunner                            Stellvertreterin des Wahlvorstehers 
Frau Stefanie Dold                               Beisitzerin (Schriftführerin) 
Frau Pia Buttenüller                            Beisitzerin (Stellv. Schriftführerin) 
Frau Nele Stolpe                                 Beisitzerin 
Frau Leonie Ebner                               Beisitzerin 
Herr Stefan Muckenhirn                       Beisitzer 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes für die Kommunalwahlen werden 
zugleich zu Mitgliedern der Europawahl berufen. 

TOP 3:  
Bürgerstiftung Au 
   - Beratung und Beschlussfassung 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zur Benennung des 
Stiftungsvor-standes der Bürgerstiftung Au zu. 
Anmerkung: Zum Stiftungsvorstand wurden neben Herrn Bürgermeister Jörg 
Kindel, der nach der Satzung der rechtlich unselbständigen Bürgerstiftung 
Au Vorstandsmitglied ist, Herr Frieder Büchler, Herr Andreas Sauter, Frau 
Juliane Lorenz und Frau Bettina Heine bestimmt. 

TOP 4: 
Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements für die 
Beschäftigten der Gemeinde Au 
   - Informationen zur Mitgliedschaft bei Hansefit GmbH & Co. KG 
   - Beratung und Beschlussfassung  
Der Gemeinderat der Gemeinde Au stimmt der Einführung eines betriebli-
chen Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten der Gemeinde Au zu 

Ergebnis der Bürgerbefragung 
Windenergie an den Standorten "Illenberg Nord und Illenberg Mitte" 
Fragestellung: 
„Befürworten Sie den Bau von zwei Windkraftanlagen an den Standorten 
Illenberg Nord und Illenberg Mitte auf Gemarkung Au?“ 

Anzahl % 
Wahlberechtigte 1.199 100,00% 
Eingegangene Wahlbriefe                                            874        72,89% 
Zurückgewiesene Wahlbriefe                                         24          2,75% 
Zugelassene Wahlbriefe                                               850        97,25% 
Wähler insgesamt                                                        850        97,25% 
Zahl der ungültigen Stimmzettel                                      3          0,35% 
Zahl der gültigen Stimmzettel                                     847        99,65% 
Von den gültigen Stimmen entfielen 
für Windenergie am Standort "Illenberg"                     597        70,48% 
gegen Windenergie am Standort "Illenberg"               250        29,52% 

Nachrichten aus AU GEMEINDE AU 
www.au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de

Dorfstraße 25 
79280 Au 
Tel.: 0761 401399-0
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Gemeinde Au sucht dringend Wohnraum 
Für die Unterbringung von Geflüchteten wird dringend Wohnraum benötigt.  
Der angebotene Wohnraum muss nicht zwingend in Au zur Verfügung ste-
hen, auch Wohnungen in den umliegenden Gemeinden des Landkreises sind 
willkommen. 
Wenn Sie Wohnraum zur Verfügung stellen können (Mieter ist die Gemeinde 
Au), dann melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Au, telefonisch 
unter 0761 4013990 oder gemeinde@au-hexental.de.  

Hexentäler Amtsblatt  
auch im Internet unter 
www.vghexental.de

Amtliche Nachrichten 

Öffentliche Gemeinderatsitzung 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 
27. Februar 2024 um 19.00 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Horben statt. 
Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. 

Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 

Projekt „Trinkwasserleitung Schauinsland“ 1.
Sachstandsbericht  n

Neubau eines Mobilfunkmastens, Langackernstraße 8, Flst.-Nr. 100 2.
Beratung und Beschlussfassung  n

Neubau Außentreppe und Balkon als separater Zugang zur DG-Wohnung, 3.
Luisenhöhestraße 1, Flst.-Nr. 157/1 

Beratung und Beschlussfassung  n

Bekanntgaben des Bürgermeisters 4.
Anfragen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 5.
Anfragen der Zuhörerinnen und Zuhörer 6.

Wir weisen zudem darauf hin, dass die Tagesordnung sowie die Beratungs-
vorlagen bis spätestens zum Freitag vor der Sitzung auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht werden. 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister 

Ankündigung Photovoltaik-Kampagne Horben 
Mit Sonnenstrom unabhängiger werden 
Sie möchten sich abkoppeln von den aktuellen Energiepreissteigerungen? 
Sie möchten mehr Preissicherheit? Oder wollen Sie einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten? Dann produzieren Sie Ihren Strom selbst! Die Gemeinde 
Horben unterstützt Sie auf dem Weg dahin. Im Rahmen einer Photovoltaik-
Kampagne können interessierte Gebäudebesitzer sich neutral und kostenlos 
über Photovoltaik informieren lassen. 
Die Photovoltaik-Kampagne der Gemeinde Horben startet Ende Februar und 
läuft bis Mitte April. Sie erfolgt mit Unterstützung des Landratsamtes und 
setzt sich zusammen aus Informationsabenden und einem persönlichen 
Beratungsangebot für interessierte Hauseigentümer. 
Den Auftakt bildet bereits nächste Woche ein Bürgerinformationsabend am 
27.2. (18:00 Uhr im Bürgersaal, Dorfstraße 2). Es folgt eine Ortsbesichtigung 
bestehender Photovoltaikanlagen in Horben mit Erfahrungsaustausch am 
Mittwoch, 13.3. und zum Abschluss am 9.4. eine vertiefende Informations-
veranstaltung, die Sie in die Lage versetzen soll, alle Informationen für die 
Angebotseinholung bei einem Solarteur zu haben. 
Kern der Kampagne sind kostenlose und neutrale Photovoltaik-Einzelbera-
tungen nur für interessierte Gebäudeeigentümer aus Horben. Die Beratun-
gen stehen nur während der Laufzeit der Kampagne zur Verfügung und erfol-

gen durch den Photovoltaikberater des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald, Nils Stannik. Die 45-minütigen Beratungstermine finden dienstags im 
Rathaus statt. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für Einzelberatungen 
erst nach der Auftaktveranstaltung (27.2.) freigeschaltet wird (www.termin-
land.de/pv-lkbh/, auch von der Gemeindewebseite verlinkt). 
Informationen zur Photovoltaik-Kampagne in Horben finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde https://gemeinde.horben.de/eip/pages/pv-
kampagne-horben.php. 
Weiterführende Informationen zum Thema Photovoltaik finden Sie schon 
jetzt auf der Website des Landratsamtes unter www.lkbh.de/pv. 

Allgemeine Nachrichten  

Papiersammlung in Horben 

Freitag, den 08. März ab 17:00 Uhr  
Es findet wieder eine Papiersammlung durch die Feuerwehr statt. 
Sie unterstützen diese Sammelaktion indem Sie Zeitungen und Zeitschriften 
zur Verfügung stellen.  
Sie legen das Altpapier einfach vor Ihr Haus und wir holen dieses am 
genannten Termin an den üblichen Plätzen ab. 
Die weiteren Sammeltermine für 2024 sind am 7. Juni, 6. September und  
6. Dezember. 
Ihre Feuerwehr Horben 

Nachrichten aus HORBEN GEMEINDE HORBEN 
www.horben.de 
gemeinde@horben.de

Dorfstraße 2 
79289 Horben 
Tel.: 0761 211698-0
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Nachrichten aus MERZHAUSEN GEMEINDE MERZHAUSEN  
www.merzhausen.de 
gemeinde@merzhausen.de

Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Tel.: 0761 40161-0

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Merzhausen erfolgen, 
soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleit-
plänen), durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Merz-
hausen unter https://www.merzhausen.de/rathaus-service/aktuelles/
oeffentliche-bekanntmachungen/aktuelle-oeffentliche-bekanntmachungen. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Merzhausen während 
der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kosten-
erstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungs-
plans und den örtlichen Bauvorschriften  

„Hexentalstraße Nordost“  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Merzhausen hat am 29. April 2021 in öffent-
licher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Bebauungs-
plan und die örtlichen Bauvorschriften „Hexentalstraße Nordost“ im 
beschleunigten Verfahren nach §  13a BauGB aufzustellen. Ebenfalls in 
öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat am 15. Februar 2024 den Entwurf 
des Bebauungsplans „Hexentalstraße Nordost“ und den Entwurf der zusam-
men mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlos-
sen, die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Ziele und Zwecke der Planung 

Die Gemeinde Merzhausen beabsichtigt für den nördlichen Abschnitt der 
Hexentalstraße einen Bebauungsplan aufzustellen, um eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung zu sichern. Die Grundstücke Hexentalstraße Nrn. 1 
bis 3 sind mittlerweile die einzigen, die an der Hexentalstraße noch nicht 
überplant sind. Die Grundstücke Alte Straße Nrn. 1, 3 und 5 befinden sich im 
Bebauungsplangebiet „Ziegelei“ aus dem Jahr 1974. Da diese Grundstücke 
am Ortseingang städtebaulich gleich zu betrachten sind, werden sie in das 
Verfahrensgebiet des Bebauungsplans „Hexentalstraße Nordost“ auch auf-
genommen. 

Mit dem Bebauungsplan soll für das Bestandsgebiet eine Genehmigungs-
grundlage geschaffen werden, die Klarheit für die Bauherren herstellt und 
die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Merzhausen sichert. Die Zielsetzun-
gen des Bebauungsplans „Hexentalstraße-Öleweg“ werden damit zur 
Gewährleistung einer flächendeckenden Steuerung an der Hexentalstraße 
fortgeführt. 

Das ca. 0,9 ha große Plangebiet befindet sich an der Grenze zur Stadt Frei-
burg bzw. am nördlichen Ortseingang von Merzhausen. Im Westen wird es 
begrenzt durch die stark befahrene Achse der Hexentalstraße. Im Süden 
grenzt das Plangebiet an die Pflegewohngemeinschaft Merzhausen. Die Alte 
Straße ist die Hauptzufahrt zu den östlich gelegenen Wohnlagen. Zwischen 
den Straßen Im Großacker und Hexentalstraße befinden sich drei Grundstü-
cke, die den Bereich der zukünftigen Stadtbahnhaltestelle am Ortseingang 
flankieren werden.  

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 15. Februar 2024. Der Planbereich ist im 
folgenden Kartenausschnitt dargestellt:  

 
Der Bebauungsplan „Hexentalstraße Nordost“ wird im beschleunigten Ver-
fahren nach §  13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der 
Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften wird 
mit Begründung sowie Fachgutachten (Belange des Umweltschutzes, Arten-
schutzfachliche Potenzialabschätzung schützenswerter Arten und Biotope 
und Schalltechnische Untersuchung) vom  

4. März 2024 bis einschließlich 5. April 2024 (Veröffentlichungsfrist) 
auf der Homepage der Gemeinde Merzhausen unter https://www.merzhau-
sen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-projekte im Internet veröffent-
licht. 
Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle Unterlagen 
innerhalb der oben genannten Frist auch beim Bauamt im Rathaus der 
Gemeinde Merzhausen, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 1. OG, vor Zim-
mer 31, zu folgenden Zeiten öffentlich ausgelegt: 
Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr 
Mittwoch zusätzlich vormittags von 07:30 Uhr bis 12:15 Uhr und nachmittags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die DIN-Vorschriften, auf die in den text-
lichen Festsetzungen Bezug genommen wird, bei der Verwaltungsstelle, bei 
der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit-
gehalten werden. 
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemein-
de Merzhausen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch 
übermittelt werden (z. B. E-Mail an gemeinde@merzhausen.de), können 
aber bei Bedarf auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich an die Postanschrift: 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen oder zur Niederschrift unter der Telefon-
nummer 0761 40161-54, Sabine Grunau) abgegeben werden. Da das Ergeb-
nis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können.  
Merzhausen, den 16. Februar 2024 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 
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Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungs-
plans und der örtlichen Bauvorschriften  

„Sachsenheimer-Areal“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Merzhausen hat am 15. Februar 2024 in 
öffentlicher Sitzung den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes 
„Sachsenheimer-Areal“ und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestell-
ten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen. 
Ziele und Zwecke der Planung 
Die Gemeinde Merzhausen befindet sich im Übergangsbereich zum Stadt-
gebiet Freiburg. Mit der direkten Stadtrandlage ist die Gemeinde mit einer 
hohen Wohnraumnachfrage konfrontiert. Es besteht nun schon seit einigen 
Jahren die Chance, eine untergenutzte Gewerbelage in zweiter Reihe durch 
ein neues Gebäude mit diversifizierten Nutzungsstrukturen zu ersetzen. So 
wurde das Bebauungsplanverfahren zur Umsetzung einer Neunutzung 
bereits im Jahr 2015 begonnen, aufgrund verschiedener Entwicklungen 
jedoch nicht weitergeführt. Inzwischen liegt eine neue Planung für das 
Grundstück vor, die die Gemeinde weiterverfolgen möchte, weshalb das 
Bebauungsplanverfahren weitergeführt werden soll. Auf der Fläche sollen 
innerhalb von einem Gebäude verschiedene Nutzungen untergebracht wer-
den: von gewerblichen Nutzungen, über preiswertem Wohnen, bis hin zu 
sozialen Einrichtungen und Seniorenwohnen. Die Wohnungen sollen gemäß 
der aktuellen politischen Situation für sozial geförderte Wohnnutzungen vor-
gesehen werden. Temporär auch für die Flüchtlingsunterbringung, zur Ver-
meidung einer Containeranlage am südlichen Ortseingang. 
Das Plangebiet liegt im Norden von Merzhausen. Es befindet sich in zweiter 
Reihe und ist von allen Seiten von überwiegend Wohnbebauung umgeben. 
Erschlossen wird das Grundstück über die Straße „In den Sauermatten“ im 
Süden. Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück Nr. 753 sowie Teile des 
Flurstücks Nr. 752 und ist ca. 1.928 m² groß. Im Einzelnen gilt der Lageplan 
vom 15. Februar 2024. Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt 
dargestellt:  

 
Der Bebauungsplan „Sachsenheimer-Areal“ wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffent-
lichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften wird 
mit Begründung sowie Fachgutachten (Hydraulische Stellungnahme zur Aus-
wirkung auf die Hochwassersituation) vom  

4. März 2024 bis einschließlich 5. April 2024 (Veröffentlichungsfrist) 

auf der Homepage der Gemeinde Merzhausen unter https://www.merzhau-
sen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-projekte im Internet veröffent-
licht. 
Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle Unterlagen 
innerhalb der oben genannten Frist auch beim Bauamt im Rathaus der 
Gemeinde Merzhausen, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen, 1. OG, vor Zim-
mer 31, zu folgenden Zeiten öffentlich ausgelegt: 
Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr 
Mittwoch zusätzlich vormittags von 07:30 Uhr bis 12:15 Uhr und nachmittags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemein-
de Merzhausen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch 
übermittelt werden (z.B. E-Mail an gemeinde@merzhausen.de), können 
aber bei Bedarf auch auf anderem Weg (z.B. schriftlich an die Postanschrift: 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen oder zur Niederschrift unter der Telefon-
nummer 0761 40161-54, Sabine Grunau) abgegeben werden. Da das Ergeb-
nis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können.  
Merzhausen, den 16. Februar 2024 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Satzung  
über die nochmalige Verlängerung der Verände-

rungssperre „Sauermatte Nordwest“ 

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) i. V. m. § 4 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Merzhausen am 15. Februar 2024 die nochmalige Verlängerung 
der am 12. März 2021 in Kraft getretene Veränderungssperre „Sauermatte 
Nordwest“ als folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

Die am 12. März 2021 in Kraft getretene, am 9. März 2023 um ein Jahr ver-
längerte, Veränderungssperre „Sauermatte Nordwest“ wird nach § 17 Abs. 
2 BauGB um ein weiteres Jahr verlängert. 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
Hinweise: 
Die Satzung kann während den Öffnungszeiten bei der Gemeinde Merzhau-
sen, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen, Bauverwaltung, eingesehen wer-
den. Jedermann kann die Satzung über die Veränderungssperre einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 S. 2 und 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre gemäß § 18 BauGB und die Vorschriften 
des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
Nach § 4 Abs. 4 GemO für Baden-Württemberg gilt die Satzung – sofern sie 
unter der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist – ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekannt-1.
machung der Satzung verletzt worden sind, 
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrig-2.
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keit widersprochen hat oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde dem Beschluss beanstan-
det hat oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht wor-
den ist. 

Merzhausen, den 16. Februar 2024 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Ortsübliche Bekanntgaben  
unter www.merzhausen.de 

Wie bereits seit nach den Sommerferien in jedem Amtsblatt mitgeteilt, wer-
den nun auch die ortsüblichen Bekanntgaben, welche bisher über das Amts-
blatt erfolgten, auf die Internetform umgestellt. So wird beispielsweise auf 
Gremiensitzungen über die o. g. Website informiert. Nachdem die öffentli-
chen Bekanntmachungen schon seit geraumer Zeit über das Internet erfol-
gen (sofern keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen), erfolgt nun 
eine Vereinheitlichung mit den ortsüblichen Bekanntgaben. Damit müssen 
sich die Gemeindeeinwohner nicht mehr in unterschiedlichen Medien infor-
mieren. Auch nach Umstellung auf die Internet-Bekanntgabe sind weiterhin 
Hinweise im Amtsblatt vorgesehen, welche jedoch nicht rechtsverbindlich 
sind. Um entsprechende Beachtung wird gebeten. 

Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 
am 10. März 2024 (ggf. Stichwahl am  

24. März 2024) 

- Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Zur Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin kann die Erteilung 
eines Wahlscheines schriftlich oder mündlich bei der Gemeindebehörde 
beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische 
Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.  
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet auf unse-
rer Homepage www.merzhausen.de an. Auf der Startseite finden Sie den 
entsprechenden Link zum Erfassungsformular Ihrer Antragsdaten. Die Daten 
auf Ihrer Wahlbenachrichtigung, die Ihnen bis spätestens 18. Februar 2024 
zugegangen sein sollen, müssen Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen 
steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende 
Versandanschrift senden zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt 
über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten 
Ihre Antragsdaten nicht mit unserem Wählerverzeichnis übereinstimmen, 
erhalten Sie automatisch einen Hinweis.  
Den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen schicken wir Ihnen anschlie-
ßend per Post zu, sobald uns auch die Stimmzettel vorliegen. Für die auto-
matische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem die Eingabe Ihrer 
Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung 
nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-Mail an gemein-
de@merzhausen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen 
Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohn-
anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben.  
Bitte beachten Sie jedoch, dass die Beantragung von Wahlscheinen online 
nur bis Donnerstag, 7. März (im Falle einer Stichwahl bis Donnerstag, 21. 
März), 12:00 Uhr, möglich ist. Danach ist die Beantragung eines Wahl-
scheins über das Internet nicht mehr möglich. 
Bei Fragen wenden Sie sich an das Wahlamt, Frau Asal-Regele, Telefon: 
40161-48 oder E-Mail: gemeinde@merzhausen.de.  

Regularien der Kandidatenvorstellung am  
Montag, den 26. Februar 2024 um 19:00 Uhr im 
FORUM Merzhausen 
Für die Kandidatenvorstellung wurden folgende Regularien festgelegt: 

Die Reihenfolge der Vorstellung erfolgt entsprechend der „Öffentlichen n

Bekanntmachung über die zugelassenen Bewerbungen“, d. h. zunächst 
spricht Melanie Kienle, dann Carolin Dunkelberg und schließlich Marco 
Kern.  
Die Vorstellungsreden müssen sachlich erfolgen; allgemeinpolitische n

Äußerungen sind nicht zulässig. 
Die Redezeit pro Kandidatin/Kandidat beträgt maximal 15 Minuten.  n

Im Anschluss an die persönlichen Vorstellungen erfolgt eine Fragerunde. n

Nicht zulässig sind hierbei reine Vorträge oder Meinungsäußerungen 
ohne Fragestellung. Die Fragen müssen kurzgefasst sein (höchstens zwei 
Minuten). 
In der erste Fragerunde ist nur eine Frage pro Fragesteller (m/w/d) zuläs-n

sig. 
Die Antwortzeit pro Kandidatin/Kandidat beträgt höchstens zwei Minu-n

ten. 
Das Recht, zuerst auf eine Frage zu antworten, wechselt bei jeder neuen n

Frage auf den auf dem Stimmzettel folgenden Bewerbenden. 
Fragen, die sich explizit nur an einen Bewerbenden richten, werden auch n

nur von diesem beantwortet. 
Das Ende der Veranstaltung ist spätestens eine Stunde nach Beginn der n

Fragerunde vorgesehen. 

 

 

Hinweis zur „Öffentlichen Bekanntmachung zur 
Durchführung der Bürgermeisterwahl“ 

Die „Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Bürgermeisterwahl 
Merzhausen am 10. März 2024“ erfolgt gemäß der „Satzung über die Form 
der öffentlichen Bekanntmachung“ am 23. Februar 2024 durch Bereitstel-
lung auf der Internetseite der Gemeinde Merzhausen unter www.merzhau-
sen.de.  

Verkürzte Öffnungszeit des Rathauses  
am 28. Februar 2024 

Das Rathaus Merzhausen schließt am Mittwoch, 28. Februar 2024 auf-
grund einer internen Veranstaltung der Bediensteten bereits um 16:00 
Uhr. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Wiedervermietungsprämie für die Wohnun-
gen, die nach mindestens sechsmonatigem  

Leerstand „wiedervermietet“ werden 
Sind Sie Eigentümer einer Wohnung in Merzhausen? Stand oder 
steht diese seit mindestens sechs Monaten leer und wird oder soll 
wieder vermietet werden? Die Gemeinde Merzhausen honoriert die 
Wiedervermietung unter bestimmten Voraussetzungen durch einen 
finanziellen Bonus.  
Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Heinelt im Bauamt Merzhau-
sen (OG im Rathaus, Zimmer 30, Tel. 0761 40161-31, E-Mail:  
heinelt@merzhausen.de)
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Sprechstunde des Bürgermeisters 

Die letzte Sprechstunde während der Amtszeit mit Bürgermeister Dr. Chris-
tian Ante findet am  

Mittwoch, 28. Februar 2024 ab 15:00 Uhr statt.  
Sie können hierzu entweder persönlich im Rathaus Merzhausen, Zimmer 26 
(OG) vorbeikommen oder einen Rückruf anmelden. Bitte wählen Sie hierzu 
die Rufnummer 0761 40161-48.  
Grundsätzlich können jede Bürgerin und jeder Bürger direkt mit dem  
Bürgermeister ihre Angelegenheiten besprechen. Der Zeitumfang sollte aus 
Rücksicht auf die weiteren Interessenten der Sprechstunde nicht länger als 
20 Minuten betragen.  

Aus dem Gemeinderat vom 15. Februar 2024 

Bebauungsplan „Hexentalstraße Nordost“: Gewerbe- und Verkehrsflä-
chen sollen gesichert werden 
Schon 2021 hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Hexentalstraße Nordost“ gefasst und die gleichnamige Ver-
änderungssperre erlassen. Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und 
zur Vermeidung von unerwünschten Fehlentwicklungen sollte für den städ-
tebaulich sensiblen Ortseingangsbereich im Norden ein Bebauungsplan auf-
gestellt werden, dessen Festsetzungen sich an denen des südlich angren-
zenden Bebauungsplans „Hexentalstraße-Öleweg“ orientieren. 
Im Nachgang des Aufstellungsbeschlusses hat man sich mit den Eigentü-
mern der Grundstücke Hexentalstraße 1 und 3 außerhalb des Bebauungs-
planverfahrens über die bauliche Entwicklung der Grundstücke verständigt. 
Die Bebauung wurde zwischenzeitlich nach § 34 BauGB genehmigt. Außer-
dem hat sich die Gemeinde eine Verkehrsfläche auf den beiden Grundstü-
cken, entlang der Hexentalstraße, gesichert und wird diese Flächen erwer-
ben. Mit dem Grundstückseigentümer von Hexentalstraße 1 a haben noch 
keine Gespräche stattgefunden. Bauwünsche sind der Gemeinde nicht 
bekannt. In dem Bereich ist die Verkehrsfläche noch nicht gesichert. Die Ver-
änderungssperre läuft mit Datum vom 6. Mai 2024 aus. 
Die Grundstücke Hexentalstraße 1 bis 3 sind mittlerweile die einzigen, die 
an der Hexentalstraße noch nicht überplant sind. Die Grundstücke „Alte Stra-
ße 1, 3 und 5“ befinden sich im Bebauungsplangebiet „Ziegelei“ aus dem 
Jahr 1974. Da diese Grundstücke am Ortseingang städtebaulich gleich zu 
betrachten sind, werden sie nun in das Verfahrensgebiet des Bebauungspla-
nes „Hexentalstraße Nordost“ mit aufgenommen. Auch hier gilt es, Gewer-
beflächen zu sichern. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung aufgestellt. Die Umweltbelange werden in einem 
Umweltbeitrag zusammengefasst und dementsprechend berücksichtigt. 
Die öffentliche Auflegung soll in der Zeit vom 4. März bis 5. April 2024 erfol-
gen. Auf die entsprechende öffentliche Bekanntmachung wird verwiesen. 
Bebauungsplan "Sachsenheimer-Areal“: Gewerbe, geförderter Wohn-
raum und Seniorenwohnen sowie Flüchtlingsunterbringung geplant 
Anlass des Bebauungsplans „Sachsenheimer-Areal“ war im Jahr 2015 die 
geplante Nachnutzung des Grundstücks FlSt. Nr. 753 der Gemeinde in zwei-
ter Reihe. Darauf steht derzeit eine ungenutzte, marode Lagerhalle. Im Sinne 
der Innenentwicklung soll das marode Gebäude abgebrochen und das 
Grundstück für eine Nachnutzung planungsrechtlich vorbereitet werden. Die 
Zufahrt erfolgt von der südlich verlaufenden Straße „In den Sauermatten“. 
Schon 2015 ist eine erste Offenlage erfolgt, die Abwägung der eingegange-
nen Einwendungen und Stellungnahmen wurde jedoch nie durchgeführt, da 
in den vergangenen Jahren verschiedene Möglichkeiten einer neuen Nut-
zung angedacht und auch im Gemeinderat diskutiert wurden. Inzwischen 
liegt eine neue Planung für das Grundstück vor, die die Gemeinde weiter-
verfolgen möchte, weshalb das Bebauungsplanverfahren weitergeführt wer-
den soll. 
Auf der Fläche sollen innerhalb von einem Gebäude verschiedene Nutzun-
gen untergebracht werden: von gewerblichen Nutzungen über gefördertem 
Wohnen bis hin zu sozialen Einrichtungen und Seniorenwohnen. Die Woh-

nungen sollen gemäß der aktuellen politischen Situation für sozial geförder-
te Wohnnutzungen vorgesehen werden und temporär, zur Vermeidung einer 
Containeranlage am südlichen Ortseingang, auch zur Flüchtlingsunterbrin-
gung. 
Das betroffene Grundstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde, 
wodurch sichergestellt werden kann, dass die gestalterischen und nutzungs-
spezifischen Ziele auf der Fläche umgesetzt werden können. Die Gemeinde 
realisiert den Neubau nicht selbst, sondern mithilfe eines Dritten. Die Ein-
zelheiten werden vertraglich geregelt. 
Da es sich um eine klassische Innenentwicklung handelt, wird der Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung aufgestellt. Die Umweltbelange werden in einem Umweltbeitrag 
zusammengefasst und entsprechend berücksichtigt. Der Flächennutzungs-
plan wird im Wege der Berichtigung an die neue Nutzung angepasst. 
Die öffentliche Auflegung soll in der Zeit vom 4. März bis 5. April 2024 erfol-
gen. Auf die entsprechende öffentliche Bekanntmachung wird verwiesen. 
Bebauungsplan „Sauermatte Nordwest“: Gewerbe soll erhalten und ent-
wickelt werden; Veränderungssperre wegen komplexer Gemengelage 
verlängert 
Im März 2021 hatte der Gemeinderat zur Sicherung der Planung im künftigen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sauermatte Nordwest“ eine Ver-
änderungssperre beschlossen, die am 12. März 2021 in Kraft trat und 
zunächst zwei Jahre galt. Gleichzeitig erfolgten der Aufstellungsbeschluss 
und Beschluss der frühzeitigen Beteiligung für den Bebauungsplan „Sauer-
matte Nordwest“, wobei auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt wurde. Das Plangebiet ist bereits vollständig aufgesiedelt und 
zeichnet sich durch eine konfliktbehaftete Gemengelage aus Wohnnutzun-
gen und Gewerbebetrieben sowie sozialen bzw. kulturellen Nutzungen aus. 
Ziel der Planung ist es, den Gewerbebesatz in Merzhausen zu erhalten und 
zu entwickeln. Hierfür soll das Plangebiet an aktuelle Bedürfnisse angepasst 
und unter zeitgemäßen Aspekten neu geordnet werden. Aufgrund der beste-
henden Wohnlagen im Gebiet sind die gewerblichen Tätigkeiten und Ent-
wicklungen im Gebiet eingeschränkt. Das Gebiet soll zur Sicherstellung einer 
geordneten Siedlungsentwicklung und Verringerung der Nutzungskonflikte 
überplant werden. Unabhängig davon sollen aufgrund der vorhandenen 
gewerblichen Ausstattung der Gemeinde die gewerblichen Nutzungen 
erhalten, gesichert und ausgebaut werden sowie eine zeitgemäße Nachver-
dichtung erfolgen. 
Dabei bestanden ursprünglich erhebliche Unsicherheiten zum Umfang und 
Genehmigungsstatus der diversen Wohnnutzungen, so dass die Genehmi-
gungssituation umfangreich geprüft werden musste. Auch erfolgte eine aus-
führliche schalltechnische Untersuchung des Gewerbelärms, wobei die Vor-
belastungen im Gebiet selbst und entlang der an das Plangebiet angrenzen-
den Wohnbereiche geprüft wurden. Hierbei waren die betrieblichen Verhält-
nisse und Tätigkeiten zu ermitteln sowie die Lage der schutzbedürftigen 
Räume. Es zeigte sich in den Untersuchungen, dass die Gemengelage die 
Berücksichtigung von Zwischenwerten erfordert und nicht sämtliche Nut-
zungskonflikte vollständig aufgelöst werden können. Die Planziele der Ent-
schärfung und Verringerung von Konflikten standen dabei weiterhin im 
Fokus der Überplanung. Die wesentlichen Konfliktbereiche des Plangebiets 
wurden sodann nochmals einer weitergehenden schalltechnischen Prüfung 
unterzogen. Aufgrund dieser besonderen Umstände und der Komplexität der 
erforderlichen Untersuchungen wurde im derzeit laufenden Bebauungsplan-
verfahren bereits die erste Verlängerung der Veränderungssperre nach § 17 
Abs. 1 BauGB erforderlich. Der Gemeinderat hatte im März 2023 die Verlän-
gerung der Veränderungssperre „Sauermatte Nordwest“ um ein Jahr (bis 11. 
März 2024) beschlossen.  
Im weiteren Verfahrensgang hatten sich diverse, von der künftigen Überpla-
nung betroffene Gewerbebetriebe an die Gemeinde gewandt, um die Mög-
lichkeiten einer betrieblichen Entwicklung auch nach einer Überplanung wei-
ter zu besprechen. Dabei wurde vorgeschlagen, statt der vorgesehenen Fest-
setzung als urbanes Gebiet (MU) ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) 
festzusetzen. Die Gemeinde möchte dagegen an den Grundsätzen des 
ursprünglichen Planentwurfs möglichst festhalten und plant allenfalls 
Anpassungen und Konkretisierungen ihrer Planungsabsichten. Es erfolgten 
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dazu diverse Besprechungstermine mit den Gewerbebetrieben im Plan-
gebiet. Dabei wurde versucht, mit den im Plangebiet ansässigen Gewerbe-
betrieben Abstimmungsgespräche für die künftigen Nutzungsmöglichkeiten 
und Festsetzungen zu führen. Hierzu wurde den Gewerbetrieben auch wie-
derholt Gelegenheit gegeben, ihre betriebliche Situation und Entwicklungs-
absichten sowie Lärmminderungsmöglichkeiten mitzuteilen, wovon zuletzt 
leider kein Gebrauch gemacht wurde. Angesichts der erforderlichen Konflikt-
bewältigung im Rahmen der vorhandenen komplexen Gemengelage, diver-
ser Abstimmungen mit betroffenen Gewerbebetrieben sowie der umfang-
reichen gutachterlichen Untersuchungen hat sich das Bauleitplanverfahren 
daher als besonders aufwändig und zeitintensiv herausgestellt und kann 
nicht mehr vor Auslaufen der Veränderungssperre abgeschlossen werden. 
Geplant ist, in der Sitzung am 11. April 2024 dem Gemeinderat den modifi-
zierten Bebauungsplanentwurf zur Beschlussfassung der Offenlage vorzu-
legen. Somit ist anzunehmen, dass mit dem noch durchzuführenden Betei-
ligungsverfahren, der Abwägung künftiger Stellungnahmen und eventueller 
Festsetzungsänderungen das Planverfahren erst in der zweiten Jahreshälfte 
2024 abgeschlossen werden kann. Die angeführten besonderen Umstände 
führen dazu, dass die Aufstellung des Planes mehr als die übliche Zeit von 
drei Jahren erfordert, so dass zur weiteren Sicherung der Planung eine 
erneute (zweite) Verlängerung der Veränderungssperre notwendig war, wel-
cher der Gemeinderat einstimmig zugestimmt hat. Diese Veränderungssper-
re tritt nach der Verlängerung in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit 
die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist. Auf die Bekannt-
machung wird verwiesen. 
Bauantrag für Mehrfamilienhaus mit Carport In der Reute: Einvernehmen 
zunächst nicht erteilt, da Erschließung noch nicht gesichert ist 
Zwar fügt sich das Bauvorhaben, mit dem der Gemeinderat sich zu befassen 
hatte, nach Art, Maß und überbauter Fläche in die Umgebungsbebauung ein, 
allerdings ist die Erschließung derzeit nicht gesichert. Die Zufahrt ist über die 
privaten Vorderliegergrundstücke geplant, wofür die Eintragung einer Bau-
last notwendig ist, die im Rahmen des Bauantragsverfahrens vom Landrats-
amt gefordert wird. Aus diesem Grunde wurde formal das gemeindliche Ein-
vernehmen versagt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, eine 
positive Stellungnahme gegenüber der Baurechtsbehörde abzugeben, 
sobald die Baulast eingetragen ist. 
Bauantrag Garagenneubau Am Mühlebuck: Einvernehmen aus mehreren 
Gründen versagt 
Der vorgesehene Neubau befindet sich auf Flächen zur Freihaltung der Fließ-
wege für wild abfließendes Wasser nach Starkregenereignissen und über-
schreitet auch das Baufenster. Gemäß Bebauungsplan ist diese Fläche in 
einer Breite von 2,50 m von jeglicher Bebauung und fließweghemmenden 
Geländemodellierungen freizuhalten sowie eine aufgelockerte Bebauung zu 
schaffen. Des Weiteren stellt der geplante Abstellraum eine Nebenanlage 
dar, welche entsprechend des Bebauungsplans im Vorgartenbereich nicht 
zulässig ist. Schließlich sind Dächer von Garagen mit einer Substratstärke 
von mindestens 10 cm extensiv zu begrünen, was nicht vorgesehen ist. Da 
der Bebauungsplan für diese Punkte keine Ausnahmemöglichkeiten vor-
sieht, hatte das Gremium sein Einvernehmen jeweils zu versagen. 
Kommunalwahlen 9. Juni 2024: Mitglieder des Gemeindewahlausschus-
ses festgelegt 
Am 9. Juni 2024 findet die Gemeinderats- und Kreistagswahl statt, wofür ein 
Gemeindewahlausschuss zu bilden. Bei gleichzeitiger Durchführung mehre-
rer kommunaler Wahlen (z. B. Gemeinderat und Kreistag) gibt es nur einen 
Gemeindewahlausschuss für alle Wahlen. Diesem obliegt bei der Gemeinde-
ratswahl insbesondere die Prüfung und Zulassung der eingereichten Wahl-
vorschläge sowie die Leitung der Wahl und die Feststellung des Wahlergeb-
nisses. Bei der Wahl der Kreisräte leitet der Gemeindewahlausschuss die 
Durchführung der Wahl in der Gemeinde und wirkt bei der Feststellung des 
Wahlergebnisses mit. Der Gemeindewahlausschuss besteht kraft Gesetzes 
aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern.  
Die Beisitzer und deren Stellvertreter in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat 
aus den Wahlberechtigten, der Schriftführer sowie dessen Stellvertreter und 
ggfls. Hilfskräfte werden vom Bürgermeister bestellt. Der Bürgermeister 
wird im Falle seiner Verhinderung von seinen Stellvertretern im Amt vertre-

ten. Bei Verhinderung aller Stellvertreter müssen ein oder mehrere Stellver-
treter gewählt werden. Dies kann auch vorsorglich erfolgen für den Fall, dass 
der Bürgermeister und alle seine Stellvertreter während der Durchführung 
der Wahlen bei sämtlichen oder einzelnen Sitzungen des Gemeindewahlaus-
schusses verhindert sind. 
Derzeit ist noch nicht abzusehen, ob die neu gewählte Bürgermeisterin bzw. 
der neu gewählte Bürgermeister am 9. Juni auch tatsächlich schon im Amt 
ist und dadurch die Funktion der bzw. des Gemeindewahlausschuss-Vorsit-
zenden übernehmen kann. Von den aktuellen drei Bürgermeister-Stellver-
tretern werden sich voraussichtlich zwei wieder als Gemeinderäte bewer-
ben, so dass diese nicht im Gemeindewahlausschuss zur Verfügung stehen 
können. Somit erfolgte nun neben der Wahl der Beisitzer vorsorglich auch 
eine Wahl weiterer Stellvertreter des Vorsitzenden. Als weitere stellvertre-
tende Vorsitzende wählte der Gemeinderat (in folgender Reihenfolge) Bernd 
Rösch und Prof. Dr. Manfred Kist, als Beisitzerin Monika Massie, als Beisitzer 
Dr. Nikolaus Langendorf, als 1. Stellvertreterin Nicola Behrens und als 2. 
Stellvertreterin Manuela Rittinghausen. Die beiden stellvertretenden Beisit-
zerinnen sind keine persönlichen Vertreter, sondern in der genannten Rei-
henfolge als Ersatzleute des Ausschusses vorgesehen. Sie dürfen an den Sit-
zungen des Gemeindewahlausschusses teilnehmen, sind aber nur im Vertre-
tungsfall stimmberechtigt. Die Funktion des Schriftführers wird Hauptamts-
leiter Stephan Bohr und die der stellvertretenden Schriftführerin Renate 
Asal-Regele wahrnehmen. Als Hilfskraft wird Harald Klatt, der aktuelle Prak-
tikant der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, fungieren. 
Kommunale Umweltschutzagenda weiter fortgeschrieben: Thema wird 
auch die nächsten Jahrzehnte prägen 
Die Gemeinde Merzhausen unternimmt seit Jahrzehnten in Klima- und 
Umweltschutz große Anstrengungen, um auf kommunaler Ebene einen Bei-
trag zur Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu leisten und 
um gleichzeitig als gutes Vorbild für die Bürgerschaft voranzugehen. Im Sep-
tember 2010 verabschiedete der Merzhauser Gemeinderat erstmals eine 
kommunale Klimaschutzagenda. Auf Empfehlung des Technischen Ausschus-
ses Ende 2016 wurde Anfang 2017 die erste Fortschreibung der bisherigen 
Klimaschutzagenda in eine Umweltschutzagenda beschlossen; die zweite 
Fortschreibung erfolgte Ende 2019 und die dritte im September 2022.  
Nun beschloss der Gemeinderat die vierte Fortschreibung mit verschiedenen 
Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, öffentliches und privates Grün, 
Bauen, Energie sowie Beteiligung der Öffentlichkeit. Die vollständige Fas-
sung der Umweltschutzagenda steht unter www.merzhausen.de/unsere-
gemeinde/klima-umweltschutz/umweltschutzagenda zur Verfügung. Als 
neues Ziel wurde die Erreichung einer Klimaneutralität für Gemeindegebäu-
de aufgenommen, wobei der Gemeinderat künftig entscheiden muss, wel-
che Gebäudesanierungsmaßnahmen den größten Nutzen erbringen. 
Gemeinderat verabschiedet sich von Bürgermeister Christian Ante mit 
Dank und Präsenten 
Zum Ende der öffentlichen Sitzung blickte Bürgermeister Dr. Christian Ante 
mit Wehmut auf seine sehr intensive Amtszeit in Merzhausen zurück und 
bedankte sich bei seinen kommunalpolitischen Weggefährten im Gemein-
derat für die gute und erfolgreiche gemeinsame Zeit, bei der Presse für die 
journalistische Begleitung der Merzhauser Themen, bei den Zuhörern für 
deren Teilnahme an den Sitzungen und schließlich der Verwaltung für die 
stets gute Vorbereitung der Sitzungen und die gute Zusammenarbeit.    
Als dienstältester Gemeinderat sprach Gemeinderat Dr. Walter Witzel dem 
Bürgermeister im Namen des gesamten Gremiums Dank und Anerkennung 
für dessen geleistete Arbeit in Merzhausen aus. Er habe frischen Wind nach 
Merzhausen gebracht und mit seiner Tatkraft und zielstrebigen Führung zahl-
reiche Projekte in verschiedenen Bereichen erfolgreich umgesetzt, die letzt-
lich allen Bürgern zugutekommen. Mit der Hoffnung, dass er auch als Land-
rat die Belange Merzhausens nicht aus den Augen verlieren möge, lasse man 
ihn, wenn auch ungern, ziehen. Gemeinderat Dr. Christian Richter überreich-
te Bürgermeister Dr. Christian Ante im Namen des Gremiums ein handfestes 
Geschenk in Form eines Schutzhelmes für Führungskräfte sowie etwas Flüs-
siges zur Stärkung, bevor Gemeinderat Dr. Wolfgang Weyers mit einem lan-
gen Gedicht in persischer Gedichtform abschloss, in dem das Wirken des 
Bürgermeisters in humorvoller Weise dargestellt wurde. 
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Gut gewappnet für die anstehenden Aufgaben: Bürgermeister Dr. Christian 
Ante mit den Gemeinderäten Dr. Christian Richter, Dr. Walter Witzel und  
Dr. Wolfgang Weyers  (von links nach rechts).  
Foto: Gemeinde Merzhausen 

„Die meisten und schönsten Gemeindebäume“ 
Pflanzaktion der Gemeinde abgeschlossen 

In den letzten Wochen konnte der Bauhof der Gemeinde Merzhausen die tur-
nusgemäße Winterpflanzaktion abschließen. In diesem Jahr wurden  
20 Bäume und 1.178 Sträucher gepflanzt. Dabei handelt es sich nicht nur um 
Ersatzpflanzungen. Die Gemeinde versucht vielmehr, mit zusätzlichen Bäu-
men das Kleinklima zu verbessern und durch die Pflanzung von Sträuchern 
auch einen kleinen Beitrag zur Biodiversität innerhalb des Ortes zu schaffen. 

Die Federführung hat dabei der stellvertretende Bauhofleiter Markus Zim-
mermann. „Das Ziel der Gemeinde ist es, auf unsere sehr überschaubare 
Gemeindegröße betrachtet die meisten und schönsten Gemeindebäume zu 
haben“. Darum ist neben der Pflanzung auch ein fachgerechter Baumschnitt 
erforderlich, um neben der Verkehrssicherheit auch die Langlebigkeit der 
Bäume zu gewährleisten. „Früher hat man zum Teil sehr pragmatisch 
geschnitten. Heute achten wir besonders darauf, den natürlichen Wuchs der 
Bäume zu fördern.“ 

Die jährliche Pflanzaktion der Gemeinde hat Tradition. In der Zeitspanne von 
2019 bis 2023 wurden insgesamt 130 Bäume (u. a. Linde, Schnurrbaum, 
Scheinakazie, Ahorn, Blumenesche, Platane) und 3108 Hecken, Sträucher, 
Stauden und Bodendecker gepflanzt. Die Pflanzungen sind Bemühungen der 
Gemeinde Merzhausen, um die Begrünung und den Klimaschutz voranzutrei-
ben. Die Materialausgaben der Maßnahme zur Klimaverbesserung von 2019 
bis 2023 belaufen sich 37.632,33 Euro. Ein größerer Beitrag ist jedoch die 
Pflanzung selbst und die jährliche Pflege durch die Mitarbeiter des Bauhofs. 

Und die nächste Pflanzaktion ist schon geplant. Am Ziegeleisee, am Enten-
teich und am Sportpark Merzhausen soll im nächsten Winter der Schwer-
punkt der Arbeiten liegen. 

 
Bepflanzung zur Klimaverbesserung, hier im Brunnacker | Foto: Gemeinde 
Merzhausen 

Einführung der Parkster App in Merzhausen 

Start am 1. Februar 2024 
Autofahrer können seit dem 1. Februar 2024 mit dem Smartphone über die 
Parkster App einen Parkschein lösen, um länger als drei bzw. vier Stunden 
im Bereich Merzhausen-Nord oder Brunnacker zu parken. In der Region ist 
das Parken mit der Parkster App neben Merzhausen auch in vielen weiteren 
Orten wie Freiburg, Offenburg oder Staufen möglich.  
„Smartphone-Parken hat viele Vorteile. Wer seine Parkberechtigung per App 
löst, muss keinen Besucherparkausweis mehr im Rathaus beantragen. So 
können Besucher spontan und auch außerhalb der Rathausöffnungszeiten 
parken, ohne Gefahr zu laufen, eine Verwarnung zu kassieren“, sagt Verena 
Haas, Ordnungsamtsleiterin in Merzhausen. „Ich freue mich, dass wir den 
Bürgerinnen und Bürgern diesen Service ab sofort anbieten.“ 

 
Foto: Gemeinde Merzhausen 

Kooperationspartner bei der App für das digitale Parken ist das Unternehmen 
Parkster. Es vermarktet Lösungen zur Parkraumverwaltung für Städte und 
Gemeinden, Tourismusverbände, Immobilienbewirtschafter und Parkraum-
betreiber sowie Modelle für Unternehmen zur Parkgebührenabrechnung von 
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Außendienst- und mobilen Mitarbeitern.  
Und so funktioniert das Smartphone-Parken: Der Autofahrer benötigt für das 
Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster App auf seinem Smartphone. 
Die App ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im 
App Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein 
Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein. Kla-
rer Pluspunkt des digitalen Parkscheins gegenüber seinem gedruckten Kol-
legen: Der Autofahrer kann mit seinem Handy die Parkzeit im Rahmen der 
Höchstparkdauer verlängern. Kein Grund mehr also, ein Knöllchen zu fürch-
ten, wenn er im Café noch bleiben möchte oder es im Wartezimmer länger 
dauert. Kehrt er früher zu seinem Fahrzeug zurück, beendet er den digitalen 
Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren. 
Und wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die kommunale Verkehrs-
überwachung kann alle über die Parkster App gelösten Parkscheine in Echt-
zeit einsehen. Unsere Mitarbeiterin sieht also bei jedem Fahrzeug sofort, ob 
ein Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig ist. 
Die beiden Parkbereiche in Merzhausen sind parkscheibenpflichtig. Für diese 
Parkplätze können die Autofahrer in der App ein Parkscheiben-Ticket lösen 
und die Parkplätze so für die ersten Stunden kostenfrei nutzen. Im Anwoh-

nerparkbereich Merzhausen-Nord sind mit Parkscheibe die ersten drei, im 
Bereich Brunnacker die ersten vier Stunden kostenfrei. Wer die Parkscheibe 
in der Parkster App einstellt, muss sie nicht hinter die Windschutzscheibe 
legen. 

Wer länger als mit der Parkscheibe möglich parken möchte, kann seinen 
Parkschein ebenso über die App lösen. Zusätzlich besteht aber auch weiter-
hin die Möglichkeit, im Rathaus einen Besucherparkausweis zu kaufen. 

„Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, digitales Parken möglichst ein-
fach, transparent und kundenfreundlich zu machen“, so Patrik Lundberg, 
Geschäftsführer bei der Parkster Deutschland GmbH. „Mit der Parkster App 
bieten wir dem Autofahrer darüber hinaus in der App optionale Zusatzdiens-
te, wie ein gemeinsames Familienkonto, an.“ 

Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist nicht erforderlich. Bezahlt 
wird auf Rechnung oder mit Visa/Mastercard. Der Autofahrer erhält hierzu 
von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert 
seine Parkvorgänge auflistet. Der Autofahrer kann festlegen, ob er diese 
Rechnung per E-Mail (kostenfrei, voreingestellt) oder per Post (2,99 € inkl. 
MwSt. pro Rechnung) erhalten will. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaft  
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 
des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldege-
setz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religions-
gesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehöri-
gen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu 
Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.  
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen 
die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung 
wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Sölden 
eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr  
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deut-
sche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeinde Sölden eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wähler-
gruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen  

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 
2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahl-
berechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, 
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Sölden eingelegt wer-
den. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- 
oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die 
Datenübermittlung an das Staatsministerium  

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Meldere-
gister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde 
nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Fami-
liennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubi-
läums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde übermittelt 
darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium 
zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind 
zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums.  

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeinde Sölden eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Nachrichten aus SÖLDEN GEMEINDE SÖLDEN 
www.soelden.de 
gemeinde@soelden.de

Staufener Str. 4 
79294 Sölden 
Tel.: 0761 13780-0
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Amtliche Nachrichten 

Unterbringung von Flüchtlingen 

Die Situation in der Ukraine hält weiterhin an. Immer noch sind Millionen 
Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Auf allen Ebenen, beim Land, in 
den Landkreisen, Städten und Gemeinden, werden Vorkehrungen getroffen, 
damit eine schnelle Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchten-
den aus der Ukraine möglich ist.  
Der Landkreis teilte den Gemeinden mit, dass neben den Zuteilungsquoten 
für die Flüchtenden aus der Ukraine zusätzlich eine Zuteilungsquote für die 
Gruppe der Asylbewerber existiert, welche auf die einzelnen Gemeinden 
verteilt werden, die letztlich für eine endgültige Unterbringung der Personen 
sorgen müssen. Hierfür benötigt die Gemeinde Sölden zusätzlichen Wohn-
raum. Die Mietkosten werden über die Gemeinde sichergestellt.  
Wenn Sie Flüchtlinge als Mieter aufnehmen können oder der Gemeinde zur 
Unterbringung von Flüchtlingen eine abgeschlossene Wohnung vermieten 
können, melden Sie sich bitte im Rathaus (Frau Schill, Tel.: 13780-12 oder 
schill@soelden.de) Herzlichen Dank. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Sprechtage der Rentenversicherung 

Die Gemeinde Sölden lässt die Rentenangelegenheiten ihrer Bürgerinnen 
und Bürger direkt vom Versichertenberater der Deutschen Rentenversiche-
rung bearbeiten.  
Dieser erteilt Auskunft in allen Fragen der Deutschen Rentenversicherung, 
hilft beim Ausfüllen von Formularen, Kontenklärungen und nimmt Renten-
anträge entgegen. 
Die weiteren Sprechtage finden am 18.03.2024, 15.04.2024 und 13.05.2024 
jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr im Sitzungszimmer im Rathaus Sölden, Stau-
fener Straße 4 nach telefonischer Terminvereinbarung statt. 
Vereinbaren Sie Ihren Termin bitte über das Bürgermeisteramt Sölden, Frau 
Hog-Sauer/Frau Löffler/Frau Prinzbach, Tel.: 0761/13780-0. 
Zum Sprechtag sind mitzubringen: 
Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, 
Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC). 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Aus den Gemeinderatsfraktionen 

Grüne Liste Sölden: Grüner Abend am 5.2. 
Am 5.2. hat die Grüne Liste Sölden zu einem Rückblick und zu einer Voraus-
schau auf die kommunalen Themen in Sölden eingeladen. Der Abend im 
Foyer der Saalenberghalle war gut besucht und es wurde intensiv diskutiert. 
Dabei wurde deutlich, dass sich in Sölden einiges direkt und auch indirekt 
durch die Arbeit der Grünen Liste im Gemeinderat bewegt hat. Manches ist 
aber auch nicht so vorangekommen, wie es wünschenswert gewesen wäre. 
Die Anwesenden haben eine Vielzahl von neuen Themen und Anregungen 
eingebracht. Diese werden in den kommenden Wochen und Monaten in die 
Arbeit der Grünen Liste einfliessen. 
Um den begonnenen Austausch fortzusetzen werden die regelmäßigen 
Zusammenkünfte (offene "Fraktions"Sitzungen) wieder aufgenommen wer-
den. Diese Abende werden in der Regel einige Tage vor den Gemeinderats-
sitzungen stattfinden. So können die Themen der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung besprochen und neue Themen oder Anträge in die Gemeinde-
ratsarbeit eingebracht werden. Die Teilnahme und die Mitarbeit aller Bür-
gerinnen und Bürger sowie aller Unterstützenden der Grünen Liste sind herz-
lich willkommen! 

Die Termine werden  
per E-Mail (zur Aufnahme in den Verteiler bitte E-Mail an info@gruene-n

soelden.de), 
im Internet unter www.gruene-soelden.de, n

auf Instagram gruenelistesoelden (Follower willkommen!) sowie n

im Amtsblatt  n

veröffentlicht. 
Bis zur Sommerpause 2024 sind folgende Termine für öffentliche Fraktions-
sitzungen geplant: 
7. März, 8. April, 6. Mai, 24. Juni, 22. Juli jeweils um 19:30 im Foyer der Saa-
lenberghalle. 
Über die oben genannten Kanäle haben Sie auch die Möglichkeit, sich zur 
Kommunalwahl 2024 zu informieren und in unsere Arbeit einzubringen, dazu 
laden wir Sie ebenfalls herzlich ein. 
Mona Bachstein 
Dr. Olaf Machul 
Tobias Schnurpfeil 
Grüne Liste Sölden  

Schulnachrichten 

Ferienbetreuung in den Osterferien 2024 
Liebe Eltern, liebe Grundschulkinder! 
Die Gemeinde Sölden bietet wieder eine Ferienbetreuung während den 
Osterferien an. Die Betreuung findet vom 25.03.2024 – 28.03.2024 von  
8:00 Uhr – 13:00 Uhr in den Räumen der Kernzeit/Nachmittagsbetreuung 
statt. 
Die Anmeldegebühr beträgt 60,00 €. Es kann nur die ganze Woche gebucht 
werden.  
Bei Interesse schreiben Sie uns eine E-Mail an: vgs-leitung@soelden.de. Die 
Anmeldung werden wir Ihnen dann direkt zusenden. Anmeldeschluss ist der 
01.03.2024. 
Wir freuen uns Ihre Kinder zum Ferienprogramm begrüßen zu dürfen. 
Das Team der Kernzeit/Nachmittagsbetreuung Sölden 

 

Liebe Leser 

Bitte berücksichtigen Sie bei  
Ihren Einkäufen oder Ihren  

Aufträgen für Handwerk und 
Gewerbe unsere Inserenten. 

Herzlichen Dank!
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Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Wittnau erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Wittnau unter 
https://www.wittnau.de/rathaus-service/aktuelles/oeffentliche-
bekanntmachungen. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstel-
lung. Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde 
Wittnau während der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind 
gegen Kostenerstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Rathaus am Donnerstag, 29. Februar 2024  
vormittags geschlossen 

Wegen einer Fortbildung der Beschäftigten bleibt das Rathaus am Donners-
tag, 29. Februar 2024, vormittags für Publikumsverkehr geschlossen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Ihr Rathaus-Team 

Wichtige Informationen zur Haushaltslage der 
Gemeinde Wittnau 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
die Haushaltslage in Wittnau ist, wie auch bei vielen anderen Gemeinden 
und Städten seit Jahren angespannt. Gemeinderat, Bürgermeister und 
Gemeindeverwaltung ist es daher ein Bedürfnis, Sie alle über die prekäre 
Haushaltssituation in Wittnau zu informieren. 
In diesem Jahr weist unser Ergebnishaushalt ein Defizit von ca. 765.000 Euro 
aus. Die Einnahmen der Gemeinde reichen nicht aus, um alle erforderlichen 
und gewünschten Ausgaben zu realisieren. Mit einer Änderung dieser Lage 
ist auch in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. 
Es gibt kommunale Pflichtaufgaben, die nicht zu umgehen sind (z.B. Was-
serleitungen, Straßenunterhaltung, ...). Bei diversen anderen Leistungen ist 
die Gemeinde jedoch gezwungen, künftig Einsparungen vorzunehmen, die 
verschiedene Institutionen, Gruppierungen, aber auch Privatpersonen mehr 
oder weniger deutlich wahrnehmen werden. Ferner sind im verabschiedeten 
Planansatz des Haushalts 2024 Vorhaben berücksichtigt, die unter Umstän-
den aus den besagten finanziellen Gründen nicht oder erst später realisiert 
werden können. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.  
Die Investitionen der letzten Jahre zeigen aus unserer Sicht aber auch sehr 
deutlich, dass die Gemeinde bestrebt ist, Wittnau weiter voranzubringen. 
Dazu gibt es viele gelungene Beispiele wie den neuen Generationenspiel-
platz, die vielfältige Vereinsunterstützung sowie die Maßnahmen zum Kli-
maschutz. 
Nicht zu vergessen ist zuletzt das Engagement von vielen ehrenamtlich Täti-
gen, deren wertvolle Initiative für die Gestaltung unseres Dorfes und das 
gesellschaftliche Miteinander in der Vergangenheit stets geschätzt wurde 
und die auch zukünftig eine immer wichtigere Bedeutung haben wird.  
Der Gemeinderat – Die Gemeindeverwaltung – Der Bürgermeister 

Ergebnis der Bürgerbefragung  
Windenergie am Standort „Forlenberg im Bereich der Gemarkungsgrenze 
Wittnau/Sölden“

Anzahl  % 

Wahlberechtigte 1.199 100,00% 
Eingegangene Wahlbriefe (Wahlbeteiligung)               806         67,22% 
Zurückgewiesene Wahlbriefe                                        39           4,84% 
Zugelassene Wahlbriefe                                              767         95,16% 
Zahl der ungültigen Stimmzettel                                     3           0,39%  
Zahl der gültigen Stimmzettel                                     764         99,61% 
Von den gültigen Stimmen entfielen 
Ja-Stimmen für Windenergie  
am Standort „Forlenberg“                                           576         75,39% 
Nein-Stimmen gegen Windenergie  
am Standort „Forlenberg“                                           188         24,61% 

Wittnauer Grundschüler und Narrenzunft stür-
men das Rathaus am Schmutzigen Dunschdig 

 
v.l.: 1. BM-Stellvertreter Klaus-Dieter Trescher, Beate Schmoranzer von den 
Windige Eckhexe und 2. BM-Stellvertreterin Susanne Kreusel bei der Über-
nahme.  
Die Wittnauer Narren haben am Schmutzigen Dunschdig, gemeinsam mit 
den Grundschülern das Rathaus gestürmt. Die beiden Bürgermeister-Stell-
vertreter Klaus-Dieter Trescher und Susanne Kreusel konnten die Machtüber-
nahme nicht verhindern und übergaben nach erfolglosen Abwehrversuchen 
den Eingangsschlüssel zum Rathaus an die Hexen. 

Nachrichten aus WITTNAU GEMEINDE WITTNAU 
www.wittnau.de 
gemeinde@wittnau.de

Kirchweg 2 
79299 Wittnau 
Tel.: 0761 456479-0
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Gemeinde Wittnau sucht  
für Räumlichkeiten zur Kindertagespflege ab Anfang 2025 eine Kindertages-
pflegeperson, die dort bis zu 5 Tageskinder im U3-Bereich betreut. 
Sollte noch keine Ausbildung zur Kindertagespflegeperson vorliegen, 
besteht die Möglichkeit, diese im Vorfeld zu absolvieren.  
Bei Interesse melden sie sich gerne bei 
Gemeinde Wittnau – Liana Bickel 
Email: bickel@wittnau.de, Tel. 0761/ 456479-12 

Allgemeine Nachrichten  

Einladung zur Generalversammlung  
der Freiwilligen Feuerwehr Wittnau und des  
Feuerwehr-Fördervereins Wittnau e. V. 
Die Freiwillige Feuerwehr Wittnau und der Feuerwehr-Förderverein Wittnau 
e.V., laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur diesjährigen Gene-

ralversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wittnau und des Fördervereins, 
am Mittwoch, den 13. März 2024 ab 19:30 Uhr in die Festhalle Gallus-
haus, Kirchweg 8, recht herzlich ein. 

Die Tagesordnung beinhaltet: 1. Begrüßung, 2. Totengedenken, 3. Bericht 
des Kommandanten 4. Bericht des Schriftführers, 5. Bericht der Bambini, 6. 
Bericht der Jugendfeuerwehr, 7. Bericht der Ehrenabteilung, 8. Bericht des 
Vorsitzenden des Feuerwehr-Förderverein Wittnau e.V., 9. Kassenbericht des 
Feuerwehr-Förderverein Wittnau e.V., 10. Kassenbericht Freiwillige Feuer-
wehr Wittnau, 11. Kassenprüfungsberichte mit Entlastung der Rechnerin 
Feuerwehr-Förderverein Wittnau e.V. und des Rechners der Freiwilligen Feu-
erwehr Wittnau, 12. Wahl des Vorstandes des Feuerwehr-Fördervereins e.V., 
13. Beförderungen, Ehrungen, Verabschiedungen, 14. Kurzansprache von 
Herrn Bürgermeister Kindel 15. Grußwort Stellv. KBM Christoph Blattmann, 
16. Grußworte der Gäste, 17. Anträge, Wünsche, Verschiedenes 

Die Feuerwehr freut sich auf Ihr Kommen. 

forum jazz e. V. 
Kultband KRAAN mit Hellmut Hattler im FORUM Merzhausen –  
FR – 1. März 20:00 Uhr 
Die Gruppe KRAAN ist eine der dienstältesten Krautrockbands, die auch 
heute noch aktiv ist. Das Prädikat "Krautrock" ist allerdings nur auf die ers-
ten Alben anwendbar, auf den späteren wurde Jazzrock gespielt. Das fantas-
tische Debütalbum "Kraan" wurde 1972 in einem Bauernhaus in Wintrup in 
Westfalen aufgenommen, in dem die Band jahrelang als Kommune lebte. 
Das stilistische KRAAN Alleinstellungsmerkmal ist Jazzrock mit arabischen 
und progressiven Einflüssen.  
Gegründet wurde KRAAN von den Waldorfschülern Peter Wolbrandt (Gitarre), 
Jan Fride (Schlagzeug) und Hellmut Hattler (Bass). In dieser Originalbeset-
zung tritt KRAAN auch in Merzhausen auf. Verstärkt durch den Keyboarder 
Martin Kasper. 
Auf dem Gut Wintrup im Teutoburger Wald, das dem Graf Peter von Metter-
nich gehörte und der schnell zum Fan von Kraan wurde und die Musiker 
mietfrei wohnen ließ, wuchs die Band in der Abgeschiedenheit zur Einheit. 
Die erste Platte, mit dem schlichten Titel KRAAN wurde in nur zwei Tagen im 
Mai 1972 eingespielt. raan wurde zu einer der beliebtesten Festival-Bands 
und bestritten mehr als 100 Konzerte pro Jahr – viele auch in England oder 
als Headliner in Roskilde. 
Nach den Alben "Wintrup" und "Andy Nogger" erschien 1975 das legendäre 
und im Berliner Quartier Latin eingespielte Doppelabum "Kraan live" – wohl 
eines der besten Alben der deutschen Rockgeschichte, das in fast jedem 
Plattenschrank stand.  
Danach spielten Kraan in stetig wechselnden Formationen weiter. Auf drei 
Stücken der LP "Nachtfahrt" spielte Jan Fride wieder Schlagzeug, bis er vom 
populären Jazzrock-Drummer Gerry Brown abgelöst wurde. 1987 trafen sich 
die Kraaniche Hellmut, Peter und Jan nach drei Jahren Live-Pause im Frühjahr 
1987 wieder, um mit dem Trompeter Joo Kraus als neuem viertem Mann hin 
und wieder auf die Bühnen und ins Studio zu gehen. Die "Kraan Live '88", 
"Dancing in the Shade" und "Soul of Stone", eine Scheibe, die schon sehr 
nach Tab Two klang, sollten die letzten Platten vor einer längeren Pause sein. 
1990 schien das endgültige Aus von Kraan gekommen zu sein. Tab Two 
begannen ihren Höhenflug, während Peter und Jan zu erfolgreichen Com-
puterspezialisten wurden und sich von der Musik entfernten. So weit, so gut, 
denn im März 1999 entdeckte der dänische Kraan-Webmaster Michael Bohn 

die Homepage von Peter Wolbrandt und setzte einen Link auf dessen Seite. 
Schnell begannen Kraan-Fans, Peter Wolbrandt mit Mails zu beknien, Kraan 
wiederzubeleben. Mit Erfolg. 2023 ist die jüngste KRAAN Album „ZOUP“ 
erschienen. KRAAN im FORUM Merzhausen – Ein Festtag für alle Fans der 
Band und die es vielleicht noch werden wollen. 
KRAAN FR. 1. März – 20:00 Uhr – FORUM Merzhausen – STEHKONZERT – 
Tickets: 35,00 Euro und Ermäßigungen forumjazz.de / reservix.de / BZ 
Ticket. 

Frühlings Jazzfest im FORUM Merzhausen. Die vielfach 
preisgekrönte, junge Jazzelite präsentiert sich. young Jazz 
– young audience • Schüler – Studenten nur 12 Euro! 
FR 15 März • 20:00 Uhr – Jakob Bänsch Quartet 
Der preisgekrönte Trompeter und Komponist Jakob Bänsch ( Jahrgang 2003!) 
gehört zu den Rising Stars der europäischen Jazzszene und wird vom 
berühmten Jazzkritiker Bill Milkowski bereits mit dem jungen Wynton Mar-
salis verglichen. „Kraftvoll, souverän in der Nachfolge klassischer Meister 
seines Fachs stehend“ (Süddeutsche Zeitung) veröffentlichte er im April 
2023 sein mit Spannung erwartetes Debütalbum Opening. 
Als Sohn klassischer Musiker*innen bei Pforzheim aufgewachsen, begann er 
schon früh, Klavier und Trompete zuspielen, tauchte in die klassische Musik 
ein und spielte in mehreren Orchestern, bevor er im Alter von 12 Jahren den 
Jazz entdeckte. Nun spielt Jakob Bänsch mit seinem Quartett in den renom-
miertesten Jazz-Locations in ganz Deutschland und arbeitete mit internatio-
nalen Jazzgrößen wie Nils Landgren, Bob Mintzer, Wolfgang Haffner, Billy 
Hart, Emil Mangelsdorff und der WDR Big-Band zusammen. 
Bereits in jungen Jahren war er Mitglied des Bundesjazzorchesters und der 
Elbphilharmonie Jazz Academy und wurde 2022 mit dem Solistenpreis des 
Münchner Jazzpreises ausgezeichnet. Auf seinem Debütalbum stellt Jakob 
zusammen mit seinem Quartett seine eigene Musik vor, die eine Kombina-
tion aus lyrischen Melodien, virtuosem Jazz, sphärischen Klangwelten sowie 
symphonischen und klassischen Elementen ist.  
Jakob Bänsch: Trumpet und Flügelhorn / Leo Asal: Drums / Jakob Obleser: 
Bass / Niklas Roever: piano 
SA 16 März • 20 Uhr – Shuteen Erdenebaatar Quartet – Das Wunderkind 
aus der Steppe. 
Ein echtes Jazz-Märchen erwartet die Besucher am Samstag Abend. Die in 

Vereins- und Gemeindeleben im Hexental
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der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar geborene Komponistin und Pia-
nistin Shuteen Erdenebaatar (*1998) bringt mit ihren sehnsuchtsvollen 
Melodien, angereichert mit tiefgründigen und ausdrucksstarken Harmonien 
und Rhythmen, einen einzigartigen Klang zu Gehör. Aufgewachsen als klas-
sische Musikerin, begann sie im Alter von 16 Jahren bereits ihr Bachelor-Stu-
dium in klassischer Komposition. Unmittelbar nach ihrem erfolgreichen 
Abschluss kam sie 2018 nach München, um ihren Horizont mit einem Dop-
pel-masterstudium in Jazzklavier und Jazzkomposition an der Hochschule für 
Musik und Theater zu erweitern.  
Shuteen Erdenebaatar ist Preisträgerin u.a. des renommierten BMW Young 
Artist Jazz Award 2022, des Musikstipendiums der Stadt München, des 1. 
Preises und Publikumspreises des 10. Jungen Münchner Jazzpreises, des 
Kompositionspreises beim Biberacher Jazzpreis 2022 und des 1. Preises beim 
Kurt Maas Jazzpreis 2021, wo sie einen Sommerkurs am weltberühmten Ber-
klee College of Music gewann und einen Platz bei einer der begehrten Jazz-
Sommerwochen im Münchner Jazzclub Unterfahrt erhielt. In Merzhausen 
präsentiert das „Wunderkind aus der Steppe“ (Süddeutsche Zeitung) ihr 
Debütalbum „Rising Sun“ das auf dem renommierten New Yorker Motema 
Label erschienen ist. Auf diesem hat übrigens ein gewisser Gregory Porter 
auch erstmalig veröffentlicht …..  
Shuteen Erdenebaatar: piano / Nils Kugelmann: bass / Anton Mangold sax & 
flute / Valentin Renner: drums 
Frühlings Jazzfest FR/SA 15. u. 16. März – 20:00 Uhr – FORUM Merzhausen 
– Tickets ab 19 Euro und Ermäßigungen. forumjazz.de / reservix.de / 
GeBüSch Merzhausen / BZ Ticket. Neues Club Konzert Format: Buchung 
von Tischplätzen online möglich! 

Förderverein Bürgerhaus Au e. V. 
„Ein Wilderer Abend“ 
Musikalisches Kabarett von Martin Wangler 
Samstag 2. März Bürgerhaus Au 
Eintritt frei- Spenden erlaubt 
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. 
Keine Platzreservierung möglich  
„Fidelius Waldvogel“ alias Martin Wangler bekannt 
aus seinem ersten Kabarettprogramm „Breitnau cal -ling“, ist der treue, lus-
tige, liedgewaltige schräge Vogel aus dem Hochschwarzwald, eine Mischung 
aus Naturmensch, Papageno und Wilderer.  
Der Schauspielerund Kabarettist Martin Wangler, bekannt aus der Fernseh-
serie „die Fallers“, setzt sich mit dem Thema „Wilderei“ auf seine Weise – 
humorvoll, querdenkerisch, kantigund hochmusikalisch – ausein- ander und 
zeigt,dass auch in unserer hochzivilisierten Welt in jedem Mann und in jeder 
Frau immer nochein Jägerund Sammler undein Wilderer steckt. 

Gartenfreunde Merzhausen e. V. 
Die Gartenfreunde Merzhausen e. V. laden herzlich ein zur  

Mitgliederversammlung im Vereinsheim Roseneck  
am Freitag, den 08.03.2024 um 19:30 Uhr. 

Tagesordnung 
Begrüßung durch die Vorsitzende 1.
Genehmigung der Tagesordnung 2.
Totenehrung 3.
Berichte:  4.

Vorsitzende n

Kassenwartin n

KassenprüferInnen n

Schriftführerin n

Aussprache zu den Berichten  5.
Entlastung des Gesamtvorstandes 6.
Bestätigung der Beisitzerinnen 7.

Information zum neuen Pachtvertrag 8.
Verschiedenes 9.
Anträge und Wünsche 10.
Ehrungen 11.

Anträge oder Wünsche zur Tagesordnung können schriftlich bis zum 
01.03.2024 beim Vorstand eingereicht werden: Gartenfreunde.Merzhau-
sen@gmx.de 
Für den Vorstand  
Simone Hein (1.Vorsitzende) 

Horben-leben e. V. 
Aktionstage 2024 auf dem Wochenmarkt 
06. März: Kaffee, Kuchen, Glühwein, Kinderspiele 
10. April: Aktionstag Ministranten dazu Suppe der « Suppkultur » 
08. Mai: Maibowle 
05. Juni:Tortilla, Rotwein 
03. Juli: Waserspiele & Tauschbörse 
11. September: Eis & Kinderschminken 
02. Oktober: neuer Süsser & Zwiebelkuchen 
06. November: Kürbissuppe & Brezeln 
04.12: Belgische Waffeln & Kaffee 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Horben-leben e. V.  

Initiative „Lesezeit für Kinder“ 

Wir machen weiter! Die Initiative „Lesezeit für Kinder“ bietet auch in diesem 
Jahr wieder Vorlesetermine für Kinder von 5 bis 8 Jahren an. Die Termine sind 
jeweils freitags um 15:00 Uhr zur Marktzeit und zwar am 1. März 2024 und 
15. März 2024 im Bürgerhaus Raum 6 in Au.  
An jedem Termin wird wieder ein Mitglied der Initiative jeweils eine 
Geschichte vorlesen. Dauer ca. 30 bis 60 Minuten.  
Die Teilnahme an den Lesungen ist natürlich kostenfrei und eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 
Wer Interesse hat, bei der Initiative mitzumachen und vielleicht selbst 
einmal eine Geschichte vorzulesen, kann sich gerne per Mail oder tele-
fonisch an der u.a. Kontaktadresse melden.  
Was: Mitglieder der Initiative lesen vor – Geschichten für Kinder zwi-
schen 5 und 8 Jahren, Lesezeit ca. 30 Minuten 
Wann:             1. März, 15. März, jeweils um 15:00 Uhr 
Wo:                  Im Bürgerhaus Raum 6 in Au 
Sonst:              kostenlos, ohne Anmeldungen, einfach vorbeikommen! 
Fragen/Infos:  Rolf Seifert, Tel. 0761-4898 2520, 
                       rolf.seifert.kreisrat@gmx.de 
Liebe Kinder, 
wir machen weiter! Und ihr dürft euch auf weitere Vorlesenachmittage mit 
spannenden Geschichten freuen. Der nächsten Geschichte dürft ihr am Frei-
tag, den 1. März um 15:00 Uhr im Bürgerhaus in Au lauschen. 
V.i.S.d.P: Rolf Seifert, Dorfstr. 60, 79280 Au, Tel. 0761-4898 2520 bzw. 0151-
11 980 340 

Musikverein Au e. V. 
Zum Geburtstag viel Glück 
Am 30. Januar 2024 lud der MV Au zur alljährlichen Jahreshauptversammlung 
ins Bürgerhaus ein. Mit einem Sektempfang konnten die vielen Gäste die 
große „90“ bestaunen, die das Bürgerhaus schmückte. Grund dafür ist das 
gleichnamige Jubiläum des MV Au in diesem Jahr. Deshalb wurde die Ver-
sammlung auch musikalisch mit „Sa Musica“ eröffnet. 
Die 1. Vorsitzende Annette Faller eröffnete die Versammlung und moderierte 
die vielen verschiedenen Redner*innen durch die Veranstaltung: Martin But-
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tenmüller lies alle Termine 2023 Revue passieren, Timo Kindel informierte 
über die aktuelle Kassensituation und Lukas Fischer berichtete über seine 
ersten Erfahrungen als neuer Dirigent. David Mandel und Pia Buttenmüller 
stellten die zahlreichen und vielfältigen Jugendaktionen vor. 
Nach der Entlastung der Vorstandschaft wurden Fee Murek (2. Kassiererin) 
und Anja Buschle (passive Beisitzerin) verabschiedet. Neugewählt wurden 
Yannick Ebner als 2. Kassier und Diana Rose als passive Beisitzerin. Folgende 
Personen wurden in ihrem Amt bestätigt: Judith Büchler (2. Vorstand), Saskia 
Kindel (2. Schriftführerin), Stefan Menner (aktiver Beisitzer), Stefan Ebner 
(aktiver Beisitzer). 
Darauf folgte ein sehr erfreulicher Punkt: Wir hatten 5 Ehrungen für ins-
gesamt 230 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein: 
Für 40-jähriges Engagement wurden die Geschwister aus dem Hause Men-
ner: Annette Faller, Christoph und Stefan Menner geehrt. Für 50 Jahre erhielt 
Georg Buttenmüller die große goldenen Ehrennadel. Die Ehrennadel in Gold 
mit Diamant für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft bekam unser Musiker Hans 
Herr von der Bezirksvorsitzenden Karin Horst überreicht. Mit den Worten 
„Haltet zusammen, macht Musik und lasst der Jugend Ihren Lauf.“ ver-
abschiedete sich Hans Herr in den wohlverdienten Ruhestand. 
Der Musikverein bedankt sich bei allen Geehrten für ihr jahrzehntelanges 
Engagement! 
Am Ende bedankte sich Annette Faller bei allen Gästen und entließ die Ver-
sammlung in den gemütlichen Teil des Abends. 
An dieser Stelle möchten wir uns für iIhre Unterstützung im vergangenen 
Jahr ganz herzlich bedanken! Ohne ihren Besuch auf unseren Veranstaltun-
gen, iIhre Mitgliedschaft, ihre Spende, ihre tatkräftige Mithilfe oder ihre 
mündliche Werbung wäre unser Vereinsleben so nicht möglich! 
Vielen Dank dafür – Ihr Musikverein Au 

Musikverein „Harmonie“ Horben e. V. 
Einladung zur Generalversammlung des Musikverein "Harmonie" Horben 
e. V. am Dienstag, den 12. März 2024 um 20:00 Uhr im Bürgersaal Hor-
ben 
Zu unserer Generalversammlung laden wir alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, 
Gönner und Freunde des Musikvereins sowie die Mitglieder anderer Ver-
eine und von Gemeindeinstitutionen am Dienstag, den 12. März um  
20:00 Uhr, herzlich in den Bürgersaal Horben ein.  
Im Voraus findet um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Agatha eine Gedenk-
messe für unsere verstorbenen Ehrenmitglieder und Mitglieder statt.  
Tagesordnungspunkte: 

Begrüßung 1.
Totengedenken 2.
Tätigkeitsbericht der Schriftführerin  3.
Tätigkeitsbericht der Rechnerin  4.
Bericht der Kassenprüfer 5.
Tätigkeitsbericht des Instrumentenwarts 6.
Tätigkeitsbericht des Uniformwarts  7.
Tätigkeitsbericht der Jugendleiterin 8.
Bericht des Dirigenten 9.
Bericht des Vereinsvorsitzenden 10.
Entlastung des Gesamtvorstandes 11.
Wahl des neuen Gesamtvorstandes 12.
Ehrungen  13.
Anträge und Allgemeines  14.

Wünsche und Anträge richten Sie bitte bis zum 5. März an den 1. Vorstand 
Bernhard Rees, Tel. 0172-7636795, E-Mail: bernhard.rees@mv-horben.de. 
Auf Ihren Besuch freut sich  
Ihr Musikverein „Harmonie“ Horben 

Musikverein „Harmonie“ Horben e. V. 
Hier spielt die Musik!  
Am Samstag, 24. Februar 2024 findet von 14:30 bis 16:00 Uhr im Probe-
raum des Musikvereins eine Informationsstunde statt, zu der wir alle inte-
ressierten Kinder (ab der 3. Klasse) und Jugendlichen mit ihren Eltern herz-
lich einladen.  
Die verschiedenen Instrumente können nach Belieben ausprobiert werden. 
Außerdem informieren wir rund um die gezielte und qualifizierte Ausbildung 
eines Blasinstruments im Musikverein. Das besondere ist, dass Musik aus 
allen Bereichen gespielt wird und das Musizieren in der JuKa mit anderen 
Jugendlichen viel Freude macht. Gelegentliche Unternehmungen wie Ausflü-
ge, Grillnachmittage, etc. kommen auch nicht zu kurz, denn die Gemein-
schaft wird in unserem Verein gelebt.  
Wenn ihr am Termin keine Zeit habt oder weitere Infos benötigt werden, ste-
hen die Jugendleiterinnen Hannah Lais und Linda Mäder sowie Dirigent 
Hubert Amann (Tel. 405159, E-Mail: hubert.amann@web.de) für Fragen 
gerne zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf Euch! 
Musikverein „Harmonie“ Horben e. V.  

Männergesangverein „Eintracht“ Merzhausen 

Der MGV Merzhausen lädt zur Jahreshauptversammlung ein!  
Die Jahreshauptversammlung findet statt am Mittwoch, den 13. März 2024, 
Beginn 19:00, im Gasthaus „Frohe Einkehr“ Merzhausen, Alte Straße 23. Der 
Verein wird einige Lieder mit unserem neuen Dirigenten zum Besten geben. 

Männergesangverein „Eintracht“ Merzhausen 

Der MGV Merzhausen lädt wieder zum Offenen Singen ein! Eberhard aus 
Pfaffenweiler wird uns musikalisch begleiten!  
Der MGV „Eintracht“ Merzhausen möchte mit seinem „Offenen Singen“ das 
gemeinsame Singen weiter pflegen, in einem gemütlichen Rahmen, weiter-
hin im Restaurant „Frohe Einkehr“, instrumental begleitet, mit Gleichge-
sinnten bei Speis und Trank, kurzen Unterhaltungsbeiträgen der Organisato-
ren und viel gemeinsamem Singen in froher Runde!! Alle, die gerne singen 
oder diese Veranstaltung auch nur kennen lernen wollen, sind herzlich ein-
geladen. Alle, die möchten, können auch z. B. mit einem Gedicht, einer Kurz-
geschichte, gerne auch mit einem Sologesangsvortrag den Abend mitgestal-
ten. 
Das nächste Offene Singen findet statt am Montag, den 4. März 2024, 
Beginn 19:00, im Gasthaus „Frohe Einkehr“ Merzhausen, Alte Straße 23. 
Bereits ab 18:00 Uhr werden Essen und Getränke serviert. 
Wenn Sie sich informieren wollen: Prof. Manfred Kist (Tel 0761-404639 oder 
mail <manfred.kist@gmx.de>) 

Männergesangverein „Sängerrunde“ Au e. V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Sehr geehrte Mitglieder des Männergesangvereins „Sängerrunde“ Au e.V., 
wir möchten Sie recht herzlich zu unserer diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung am Montag, 11. März 2024 um 20.00 Uhr ins Bürgerhaus (Raum 2 
Obergeschoß, über Kindergarten-anbau) in Au, Dorfstr.25, einladen. 
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 

Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 1.
Totenehrung  2.
Bericht des Schriftführers für das Jahr 2023 3.
Kassenbericht für das Jahr 2023 4.
Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2023  5.
Bericht des Chorleiters 6.
Bericht des 1. Vorsitzenden     7.
Entlastung des Gesamtvorstandes 8.
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Wahl der zwei stellv. Vorsitzenden nach Satzung 9.
Wahl der passiven Beisitzer/Bestellung des Notenwartes 10.
Verschiedenes 11.

Anträge zur Versammlung müssen bis spätestens 02.03.24 beim Vorsitzen-
den bzw. einem Vorstandsmitglied eingegangen sein.  
Wie in den Jahren zuvor freuen sich die Sänger, die Jahreshauptversammlung 
mit einigen Liedern aus ihrem Repertoire zu umrahmen. 
1. Vorsitzender: W. Schanz 

Musikverein Merzhausen e. V. 
Generalversammlung des Musikvereins Merzhausen e. V. 
Alle Mitglieder, Ehrenmitglieder und Freunde des Musikvereins laden wir 
herzlich zu unserer Generalversammlung ein. Sie findet am Freitag,  
15. März 2024 um 19:30 Uhr in unserem Probenraum in der Hexental-
schule Merzhausen (1.OG Raum 15) statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Anträge an die Generalversammlung sind spätestens drei Tage vor ihrer 
Durchführung schriftlich oder per E-Mail an die Vorstandschaft zu richten. 
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 

Begrüßung 1.
Totenehrung 2.
Bericht Schriftführer 3.
Bericht Musikobfrau 4.
Bericht des Dirigenten 5.
Bericht der Jugendsprecherin 6.
Bericht des Präsidenten 7.
Bericht des Kassierers 8.
Bericht der Kassenprüfer 9.
Entlastung des Gesamtvorstands 10.
Neuwahl des Gesamtvorstands 11.
Ehrungen 12.
Grußworte 13.
Verschiedenes, Wünsche und Anträge 14.

Ihr Musikverein Merzhausen – www.musikverein-merzhausen.de 

Schachclub Horben  
Theaterabend am 23.03.2024 
Festhalle Horben, Einlass 19:00 Uhr – Beginn 20:00 Uhr 
am Samstag, den 23.03.2024 lädt der Schachclub Horben zum traditionellen 
Theaterabend in die Festhalle Horben ein. „Ä windige Geschicht“ lautet der 
Titel, welchen die Laienspielgruppe des Schachclub zum Besten geben wird. 
Der Eintrittspreis beträgt 9 € (ausschließlich Abendkasse). Nachmittags um 
14:00 Uhr findet wie gewohnt die Generalprobe mit Publikum statt. Hierfür 
ist der Eintritt frei. Für Bewirtung ist gesorgt. Wir freuen uns auf eine stim-
mungsvolle Veranstaltung. 
Schachclub Horben e. V. 

Schachfreunde S-W Merzhausen 

Sechster Spieltag der Schachligasaison 2023/24 
Am 18.02. fand die sechste Runde der Schachligasaison 2023/24 statt. 
Merzhausen I unterstrich seine Aufstiegsambitionen in die Landesliga durch 
einen klaren 8 zu 0 Auswärtssieg beim SC Dreiländereck II und steht (mit 
nun drei Brettpunkten mehr, aber einem Mannschaftspunkt weniger) hinter 
dem SK Freiburg-Zähringen II auf dem zweiten Platz der Bereichsligatabelle. 
Die beiden führenden Mannschaften haben in dieser Saison noch nicht 
gegeneinander gespielt und werden am 8. Spieltag in einer Partie, auf die 
man schon jetzt gespannt sein darf, aufeinandertreffen. 
In der Bezirksklasse unterlag Merzhausen II zuhause gegen die stark auf-

spielende SGEM Dreisamtal II knapp mit 3 ½ zu 4 ½ und belegt nach dieser 
ersten Saisonniederlage den dritten Tabellenplatz. Merzhausen III gewann 
ebenfalls knapp mit 4 zu 3 im Heimspiel gegen den SK Freiburg-Zähringen 
IV. Dank des zweiten Siegs in Folge konnte das Team weitere wichtige Mann-
schafts- und Brettpunkte für den Klassenerhalt verbuchen und auf den sieb-
ten Tabellenplatz der Kreisklasse A vorrücken. Die in der Kreisklasse C antre-
tende Mannschaft von Merzhausen IV hatte spielfrei. 
U16-Bezirksmannschaftsmeisterschaft 
Nach dem Gewinn der U12- und dem zweiten Platz bei der U14- erzielten 
die Merzhauser Nachwuchsspieler auch bei der am 3.02. vom SK Freiburg-
Zähringen ausgerichteten U16-Bezirksmannschaftsmeisterschaft ein 
erfreuliches Ergebnis: Mit 8 zu 2 Mannschafts- und 14 ½ zu 5 ½ Brettpunk-
ten belegte das Merzhauser Team hinter dem SK Freiburg-Zähringen I den 
zweiten Platz der Abschlusstabelle. Gratulation zu dieser starken Leistung an 
unsere U16-Spieler Jan Kroyer, Vitus Aichele, Jannis Landmann und David 
Flum und Glückwunsch zum Turniersieg an die Spielerinnen und Spieler des 
SK Freiburg-Zähringen, denen wir bei der anstehenden Badischen U16-Lan-
desmeisterschaft alles Gute und viel Erfolg wünschen!  
Spielbetrieb 
Seit Beginn der aktuellen Saison findet der gesamte Spielbetrieb des Vereins 
im Bürgersaal des Rathauses statt: das Schachnachwuchstraining (mit Aus-
nahme der Schulferienzeiten) freitags ab 18:30 Uhr, die Spiel- und Trai-
ningsabende für Erwachsene freitags ab 20 Uhr und die Mannschafts-
kämpfe jeweils sonntags an den offiziellen Spieltagen der Schachliga. Alle 
Schachinteressierte (insbesondere auch Neueinsteigerinnen und Neueinstei-
ger) sind zu lockerem Spiel in der angenehmen Atmosphäre des Bürgersaals 
herzlich eingeladen. Bitte nutzen Sie den mit dem Vereinsnamen gekenn-
zeichneten Nebeneingang des Rathauses (direkt gegenüber dem Ententeich, 
Klingel rechts neben der Türe). Für genauere Informationen kann der Jugend-
leiter der Schachfreunde, Christoph Bung, per Mail kontaktiert werden (chris-
toph.bung@sf-merzhausen.de). 
Till Mattern/Hartmut Westermann 

Seniorentreff Au 

Die Spielnachmittage im März: 
Dienstag, 5.März 2024. und Dienstag, 19.März 2024. 
Wir treffen uns um 15 Uhr im 1. Stock des Bürgerhauses. 
Wenn Sie gerne spielen und gerne einen Nachmittag in netter Gesellschaft 
verbringen möchten, kommen dazu und machen Sie mit: Wir beginnen mut 
einem kleinen Plauderstündchen bei Kaffee und Kuchen, dann geht es an 
die Spieltische: Brett�, Würfel- und Kartenspiele sind bereit und die entspre-
chenden Partner finden sich auch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir 
bitten um einen Unkostenbeitrag von € 1.- 

SpVgg Bollschweil-Sölden 1948 e. V. 
1. Altpapiersammlung der Spvgg Bollschweil-Sölden im Jahr 2024 
Am Samstag, den 02.03.2024 führt die SpVgg Bollschweil-Sölden die erste 
Altpapiersammlung in diesem Jahr durch. 
Liebe Söldener Bürgerinnen und Bürger, unterstützen Sie die Jugendabtei-
lung der Spvgg Bollschweil-Sölden. Die Jugendspielerinnen und -spieler und 
der gesamte Verein freuen sich über Ihre Beteiligung. Wir bitten Sie, das 
gesammelte Altpapier (nur sauberes, gebündeltes bzw. in kleineren Kartons 
gepacktes Papier) und Kartonagen rechtzeitig ab 08:30 Uhr an der Straße 
bereit zu stellen. Für Ihre Unterstützung im Voraus recht herzlichen Dank. 
Ihr Jugend Orga Team der SpVgg Bollschweil-Sölden 1948 e. V. 

Walking-Football im Hexental  
Die SpVgg BS bietet nun Geh-Fußball an! 

Bei Walking Football oder zu Deutsch „Geh-Fußball“ handelt es sich um ein 
gesundheitsförderndes und verletzungsarmes Fußballspielen für alle Alters-
klassen. Der Trend kommt ursprünglich aus England und soll im Jahr 2011 
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vom englischen Fußballverein Chesterfield ins Leben gerufen worden sein. 
Dabei ist der Wettstreit eher zweitrangig. Im Mittelpunkt stehen Spaß, 
Geselligkeit und die Erkenntnis, die Idee des Fußballs auch ohne Sprints und 
Dauerlauf erleben zu können. 
Der Ball wird nicht höher als bis zur Hüfte gespielt, es gibt keine Tacklings – 
und es wird natürlich nicht gerannt. 
Die SpVgg Bollschweil-Sölden bietet nun die Möglichkeit, in das Thema 
Walking-Football reinzuschnuppern. Auf dem Sportplatz der SpVgg BS 
findet am Mittwoch, den 20.03.2024 um 19:00 Uhr ein erstes Treffen für 
alle interessierten statt.  
Dabei wird in einem kurzen theoretischen Vortrag zum einen diese neue 
Sportart und das Regelwerk vorgestellt und zum anderen werden erste Tests 
auf dem Platz stattfinden. Zukünftig soll dann einmal pro Woche gespielt 
werden. Die SpVgg BS freut sich über viele interessierte im Kohlwald.  
Weitere Termine für Probetrainings werden in den Gemeindeblättern 
und auf der Homepage der SpVgg BS veröffentlicht. 
Weitere Infos unter: www.spvgg-bollschweil-soelden.de 
Die Vorstandschaft der SpVgg Bollschweil-Sölden 

Sportschützenverein Wittnau 1934 e. V. 
Jahreshauptversammlung 
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Sportschützenvereins, zu unserer 
Generalversammlung am Freitag, den 01.03.2024 um 19:30 Uhr im Schüt-
zenhaus in Wittnau laden wir Sie recht herzlich ein. 
Tagesordnung 

Begrüßung durch Vorsitzende 12.
Feststellung der Tagesordnung / der Beschlussfähigkeit 13.
Totenehrung 14.
Abstimmung des Protokolls der Generalversammlung Vereinsjahr 2022 15.
Bericht Oberschützenmeisterin 16.
Tätigkeitsbericht des Vorstandes – Mitgliederverwaltung 17.
Bericht des Schatzmeisters 18.
Bericht des Sportwarts 19.
Bericht des Jugendbetreuers 20.
Bericht der Kassenprüfer 21.
Aussprache über die Berichte 22.
Anträge 23.
Entlastung des Vorstandes 24.
Neuwahlen 25.
Ehrungen 26.
Jahresplanung Vorschau auf 2024 27.
Verschiedenes 28.

Anträge können bis zum 20.02.2024 bei der Oberschützenmeisterin schrift-
lich eingereicht werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Sportschützenverein Wittnau 1934 e.V. 
Magdalena Karle Oberschützenmeisterin 

Vortragsabend in St. Ulrich 
So reicht das nicht! 
Bereits vor 50 Jahren veröffentlichte der "Club of Rome" mit „Die Grenzen 
des Wachstums“ eine Studie zur Entwicklung der Weltwirtschaft. Diese Stu-
die dokumentierte schon damals, wie der Mensch durch sein Handeln das 
Leben auf der Erde bedroht. Der Weltklimabericht und außergewöhnliche 
Wetterphänomene zeigen die Dringlichkeit noch immer: Die Art wie die 
Menschen leben, hat weltweit dramatische Auswirkungen. Der Wissen-
schaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker hat vor 50 Jahren an der Studie mit-
geschrieben. Die aktuelle Entwicklung betrachtet er mit großer Sorge. Auf 

Einladung von Katholischer Landbewegung (KLB) Freiburg und Bildungshaus 
Kloster St. Ulrich spricht Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Ehrenpräsident des 
Club of Rome ist, zu diesem Thema am Freitag, 08. März 2024, im Bildungs-
haus in Bollschweil-St. Ulrich. Beginn ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind erwünscht. 

Termine Nachbarschaft 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl e. V. 

24. Febr., „Stammtisch“, im Berglusthaus ab 14 Uhr, Wanderung zum n

Stammtisch ohne Wanderführung. Treff: 9:30 Uhr, Talstation Schauinsland-
bahn. Mit Bus nach Horben Rathaus; von hier in ca. 1,15 Std. auf markier-
tem Weg zum Berglusthaus. Aufstieg: 224m/3,5km. Wegbeschreibung: 
Horben Rathaus – Ignazhof – An der Linde rechts abbiegen und der blauen 
Raute folgen – nach 500m links in den Bußweg abbiegen, Mainackerhof, 
Fußweg durch den Wald – Parkplatz Gerstenhalm – Eckewitti – Geißenfel-
sen – Berglusthaus, eventuell Übernachtung 

27. Febr., Dienstag: „DWV-Gesundheitswanderungen“ am Schlossberg, n

für alle Altersgruppen mit ausgewählten Übungen die fit machen. Geh-
zeit: 1,5 bis 2 Stunden Kosten: Mitglieder frei, Nichtmitglieder 3€, Treff: 
Musikpavillon Stadtgarten Freiburg, 10 Uhr + 14 Uhr, Führung: Walter Sit-
tig, Tel. 0173/3292710, Mail: waltersittig@aol.com 

28. Febr., Mittwoch: „Anmeldeschluss für die Reisen“: 1)-n

Partnerschafts/Kulturreise: Burgund, 2) Alpenüberquerung auf dem E5, 3) 
Von Hütte zu Hütte in den Dolomiten, Info: Manfred Metzger, Tel. 
07665/2430, E-Mail: info@manfred-metzger.de 

29. Febr., „Donnerstagwandertreff“: „Tuniberg-Tour“, Munzingen über n

Attilafelsen nach Opfingen, Gehzeit: 3.5Std/11km, leicht/mittel, Aufstieg: 
125m, Rucksackverpflegung: ja, Treff 1: 9:00 Uhr, Bertoldsbrunnen, Treff 
2: 9.25 Uhr, Munzinger Str., mit Bus 34 nach Munzingen. Führung: Maria 
u. Martin Keck, Tel. 0761 74351 oder 01575 6398347  

01. März, Freitag: „Jahreshauptversammlung SWV Freiburg-Hohbühl e.V.“, n

15:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus (EWB), Sulzburgerstr. 18, 79114 Frei-
burg (Weingarten), Die offizielle Einladung wurde an alle Mitglieder mit 
dem Jahres- Wanderprogramm zugeschickt. 

02. März, Samstag: „Pflegetermin im Sumsergarten“, Treff: 14 Uhr, Infor-n

mation: Dr. Peter Winterling, Tel.: 0761/67804 

02. März, Samstag: Besuch in der „Freiburger Mundartgruppe“, gespielt n

wird das Stück, Zwischen Himmelrich un Hölletal“, Beginn 20:00 Uhr, 
May-Bellinghausen-Halle in Haslach, Staufener Str. 3, (Straba-Haltestelle 
Scherrerplatz, Linie 5), Information bei Manfred Metzger, Tel. 07665/2430 

05. März, Dienstag: „DWV-Gesundheitswanderungen“ am Schlossberg, n

für alle Altersgruppen mit ausgewählten Übungen die fit machen. Geh-
zeit: 1,5 bis 2 Stunden Kosten: Mitglieder frei, Nichtmitglieder 3€, Treff: 
Musikpavillon Stadtgarten Freiburg, 10 Uhr + 14 Uhr, Führung: Walter Sit-
tig, Tel. 0173/3292710, Mail: waltersittig@aol.com 

06. März, Mittwoch: „Vom Glottertal zum Schlossberg“, Glottertal-Kirche n

– Streckereck – Rosskopf – Schlossberg, Treff: 8:15 Uhr, Hbf, Zug Elzach, 
Auf-/ Abstieg: 630m, Gehzeit: 5,5Std/15km, mittel-schwer, gemütliches 
Wandertempo, Einkehr: am Ende, Rucksackverpflegung: ja, Führung: 
Jaschar Jalayer, Tel.: 0761/ 88899022. 

Gäste sind herzlich willkommen. 
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Kirchen im Hexental

Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Ev. Johannesgemeinde: St. Galler Str. 10 A, Merzhausen 
Pfarrstelle: Pfarrerin Salome Vogt 
Gemeindebüro Pfarrgemeinde Südwest:  
Markgrafenstr. 18 b, 79115 Freiburg 
Johanneskirche.Merzhausen@kbz.ekiba.de | Tel. 45 969 – 0 Fax. 45 969 – 69 
www.ekifrei-suedwest.de  
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo-Fr 9-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-16 Uhr | 
Mi 14-17:30 Uhr (nicht in den Schulferien)  

Eine Übersicht zu allen Gottesdienstangeboten und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage www.ekifrei-suedwest.de und an der Johannes-
kirche im Schaukasten. Gerne können Sie sich auch im Gemeindebüro Süd-
west erkundigen Tel. 45 96 90. Vielen Dank! 
Gottesdienste in der Johanneskirche, Merzhausen 
Winterkirche im Januar 
Unsere Gottesdienste im Januar werden wir im Gemeindesaal (an den Kir-
chenraum angrenzend) feiern. Da die Kirche nur sehr schwer warm wird, 
wollen wir den Versuch starten bei angenehmen Temperaturen zu feiern, 
gleichzeitig Energie zu sparen und etwas mehr zusammenrücken. 
Sonntag, 25. Februar  
18:00 Uhr!!!! Abend-Gottesdienst mit Abendmahl und der 

Johanneskantorei 
Freitag, 01.03.2024 
19 Uhr Ökumenischer Weltgebetstag (WGT) der  

Frauen 2024 – Friedensgottesdienst 
„Durch das Band des Friedens“, so lautet das Motto des diesjährigen WGT. 
Dieses Jahr kommt der Gottesdienst von Christinnen aus Palästina. Die Litur-
gie, welche die Palästinenserinnen vor dem Überfall der Hamas am 7. Okto-
ber 2023 entwickelt haben, wurde vom deutschen Komitee an die neue 
Situation angepasst. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit des 
Zusammenseins und des Austauschs bei kleinen Leckereien aus Palästina. 
Sonntag, 03. März  
10 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 10. März 
10:30 Uhr!!! Familien-Gottesdienst mit dem Johanneskin- 

dergarten  

Ökumenisches Taizégebet 
Die nächsten Termine finden statt am 28. Februar in der Johanneskirche,  
27. März in der St. Gallus Kirche – Verantwortlich: Petra Kirste und Team 

Justi-Chor der Johannesgemeinde 
Der Jugendchor der Johannesgemeinde ( junge Stimmen=Justis) trifft sich in 
unregelmäßigen Abständen projektbezogen für ausgewählte Gottesdienste, 
wie z.B. Ostern, Erntedank, Heiligabend. 
Die Probentermine finden nach Vereinbarung statt. Mitmachen können alle 
„Stimmen“ ab Konfirmationsalter. 
Kontaktaufnahme: Susanne Hochberg Tel.: 77344 

Kirchenkaffee in der Johannesgemeinde 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Es gibt Kaffee und Gebäck. Wir freuen uns auf sie.  

„Bibel – Teilen“ 
Das Bibelteilen, ein freies Gespräch über den Predigttext des darauffolgen-
den Sonntags, findet immer am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im 
Evang. Gemeindezentrum statt. Bei Fragen wenden Sie sich an Fam. Hahn 
(0761-406966) oder Jürgen Klein (0761-61250376 od 0159-03004927). 

Die nächsten Termine finden statt am 06. März und 03. April 

Kinderchor die Johanneskinder 
Alle Kinder ab ca. 5 Jahren sind herzlich eingeladen, zu singen, mit Klang, 
Rhythmus und Stimme zu spielen und Gemeinschaft zu erleben. Wir werden 
die Familiengottesdienste der Johannesgemeinde musikalisch gestalten. 
jeweils donnerstags 17-18 Uhr ( nicht in den Ferien ) 
Leitung: Beate Bitter, stebit@gmx.net 

Volkstänze aus aller Welt für Jung und Alt – herzliche Einladung das Tanz-
bein zu schwingen. 
Wo? Im Gemeindesaale der ev. Johanneskirche, St. Galler Str. 10a 
Wann? Freitags von 19:30 bis 21 Uhr, nächste Termine: 15. März und  
12. April – Kontakt: Karen Schmid, 0163.92 32 001 

Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen (nicht während der Schulferi-
en). Geprobt wird für Kantaten-Gottesdienste, für Musik-Gottesdienste und 
ca. in jedem zweiten Jahr für ein Konzert. Ausführliche Informationen auf der 
Homepage "www.johannes-kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Vier-
tel: rubenviertel@gmx.de  
Wir sind für Sie da 
Bei seelsorglichem Bedarf sind unsere Pfarrer*innen erreichbar unter 0160 
91 51 90 68. 
Kontaktpersonen (Ortsältestenrat) 
Christina Beer Tel. 0157 54800014 
Wilhelm Beyna, Merzhausen (Vorsitzender) Tel. 55 654 577 
Judith Hölzl-Wirth Tel. 45 70 638 
Petra Kirste, Merzhausen Tel. 13 07 865 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Südwest 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Wilhelm Beyna, Merzhausen Tel. 55 654 577 

Ökumene im Hexental 

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen im Hexental 

In Vauban sind erreichbar: 
Kath. Pfarrer Franz Wehrle Tel. 0761/400099-11;  
franz.wehrle@kath-geht.de 
Ev. Pfarrerin Salome Vogt Tel. 0761/45969-0; salome.vogt@kbz.ekiba.de 
Kath. PastRef Kassian Burster-Hake; Email Kassian.Burster@kath-geht.de 
Als Seelsorgeteam sind wir telefonisch erreichbar unter 0761 / 40025 – 34 
oder per Email an info@kirche-im-vauban.de. 

Unsere aktuellen Gesprächszeiten: 
Freitag, 10-11:00 Uhr und nach Absprache – nicht in den Ferien! 
Pfrin Salome Vogt, St.Gallerstr.10a, Merzhausen Tel. 40049119 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen (nicht während der Schulferi-
en). Geprobt wird für Kantaten-Gottesdienste, für Musik-Gottesdienste und 
ca. in jedem zweiten Jahr für ein Konzert. Ausführliche Informationen auf der 
homepage "www.johannes-kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Vier-
tel: rubenviertel@gmx.de  

Kirchliche Nachrichten und Veranstaltungen siehe unter  
Kirche im Hexental – Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 
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Evang. Matthias-Claudius-Kapelle  
Günterstal und Horben 

Evangelische Matthias-Claudius Kapelle 
Kybfelsenstraße 17, 79100 Freiburg 
Diakonin Manuela Fülle, E-Mail: manuela.fuelle@kbz.ekiba.de 
Zentrales Pfarramt der Pfarrgemeinde Freiburg Ost 
Hirzbergstr. 1, 79102 Freiburg 
E-Mail: ost.freiburg@kbz.ekiba.de 
evangelisch-freiburg-ost.de 
Sekretariat: Karin Bohe-Kemper, Cora Knab 
Öffnungszeiten: 
Di und Do, 9:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi 16:00 – 18:00 Uhr, Fr. 11:00 – 13:00 Uhr 
Telefon: 5036158-0, Fax: 5036158-19 

Unsere Gottesdienste  
Sonntag, 25.02.2024 
10:00 Uhr Gottesdienst in der Matthias-Claudius Kapel- 

le, mit Prädn. Dr. A. Martin 
Sonntag, 10.03.2024  
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Matthias-

Claudius Kapelle, mit Prädn. Dr. U. Hellerich 
Veranstaltungen Kulturkapelle 
Theater im März:  
„Alberts Garten“ – Ein Schauspiel mit Texten aus den Schriften des Hl. 
Albertus Magnus am 23.03.2024 um 19:30 Uhr mit dem Theater der Stille 
– Michael Schmitter, Frank und Ursula Albrecht. 
Ansprechpartner (Ortsältestenrat)  
Dr. Detlef Niese (Vorsitzender), Sebastian Diener, Christiane Kuhn-Hennig-
hausen, Martin Rupp 

Seelsorgeeinheit St. Georgen-Hexental 
Au • Horben • Merzhausen • Wittnau 

Gottesdienstordnung vom 24.02. – 10.03.2024 
Unsere Gottesdienst-Orte:      Mz    Merzhausen, St. Gallus  

Au     Au, St. Johannes  
Ho     Horben, St. Agatha  
Wi     Wittnau, Mariä Himmelfahrt  
Sk     Schönstattkapelle Merzhausen  
PP     St. Peter und Paul  
Ge     St. Georgen 

 
Samstag, 24.02.  Hl. Matthias, Apostel 
18:00 Uhr Au GoSpecial, der etwas andere Gottesdienst (Rei)  
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 25.02.    
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Rei) 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier (Bir) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier (Rei) 
18:00 Uhr Mz Bußfeier in der Fastenzeit 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 26.02.   
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 27.02.   
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Verst. d.Fam. Maier, Tritschler u. Scherer) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 28.02.   

19:00 Uhr Mz ökum. Taizégebet, ev. Johannesgemeinde 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Andreas u. Maria Buttenmüller) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 29.02.    
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 01.03. Weltgebetstag–Frauen aller Konfessionen laden ein 
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Mz Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen, ev. Johannes-
gemeinde, anschl. Beisammensein 
Samstag, 02.03.   
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier (Rei)  
18:00 Uhr PP Wort-Gottes-Feier 
Sonntag, 03.03.    
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Rei)  
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier (Rei) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier (Bau) 
18:00 Uhr Mz Geistliche Abendmusik; Musik und Texte  
09:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
11:00 Uhr Ge Familiengottesdienst 
18:00 Uhr Ge Eucharistiefeier 
Montag, 04.03.     
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 05.03.   
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 06.03.   
14:30 Uhr Mz Gottesdienst für Ältere und Kranke mit Möglichkeit des Emp-
fangs der Krankensalbung 
18:30 Uhr Wi Eucharistische Anbetung 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Franz Gutmann, 3. Seelenamt; Maria Faller) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 07.03.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 08.03.   
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (in persönlichen Anliegen)  
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Franziska u. Hermann Rees;  
Josef Schneider) 
Samstag, 09.03.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier (Rei) 
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 10.03.    
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Rei) 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier (Bir); Kollekte f. Kirchenrenovation 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier (Rei) 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 

Wir beten für unsere Verstorbenen 
Margaretha Zimmermann, Horben; Hedwig Walz, Volker Mutz, Merzhausen 
Kath. Gottesdienste im ZDF Ausstrahlung Sonntags – 9:30 – 10:15  
So 25.02.2024 09:30 Uhr St. Nikolaus, Bad Ischl, Österreich 
So 10.03.2024 09:30 Uhr St. Emmeram, Regensburg 
Das nächste ökum. Taizégebet 
Mi 28.02.2024 19:00 Uhr ev. Johannesgemeinde 
Mi 20.03.2024 19:00 Uhr Kirche St. Gallus 
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Der nächste Kindergottesdienst 
So 24.03.2024 10:30 Uhr Alte Kirche St. Gallus (Palmsonntag) 
Der nächste „GoSpecial“, der etwas andere Gottesdienst 
Sa 24.02.2024 18:00 Uhr Kirche St. Johannes in Au 
Weitere Informationen und aktuelle GoSpecial Ankündigungen auf 
www.gospecial-au.de 
Die nächsten möglichen Tauftermine 
So 03.03.2024 11:30 Uhr Horben 
So 10.03.2024 11:30 Uhr Merzhausen 
So 17.03.2024 11:30 Uhr Wittnau 
So 31.03.2024 12:00 Uhr Merzhausen (Ostersonntag) 

Infos aus der Seelsorgeeinheit für das Hexental 
Einladung zur nächsten Sitzung des Pfarrgemeinderates  
Die 17. reguläre Sitzung des PGR für die Seelsorgeeinheit St. Georgen-
Hexental findet am Mittwoch, den 28. Februar 2024 um 20:00 Uhr in Merz-
hausen im Pfarrzentrum St. Gallus, Dorfstraße 8 statt.  
Im Zentrum der Beratung stehen die Aufgaben und Ziele des Pfarrgemein-
derates in den nächsten zwei Jahren. Ab 2026 wird es die Seelsorgeeinhei-
ten nicht mehr geben, die bisherigen Gemeinden werden zu Gunsten einer 
neuen Pfarrei aufgelöst, die ganz Freiburg und große Teile des Hexentals 
umfassen wird. 
Wie haben wir die Gemeinschaft der Pfarreien in der Seelsorgeeinheit 
erlebt? Was nehmen wir uns im PGR für die kommenden Monate vor?  
Darüber hinaus wird Pfarrer Wehrle über den aktuellen Stand der Mitglieder-
entwicklung in den Gemeinden berichten.  
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an dieser Sitzung teilzunehmen!  
Ökumenischer Weltgebetstag (WGT) der Frauen 2024 
„Durch das Band des Friedens“, so lautet das Motto des diesjährigen WGT. 
Dieses Jahr kommt der Gottesdienst von Christinnen aus Palästina. 
Die Liturgie, welche die Palästinenserinnen vor dem Überfall der Hamas am 
7. Oktober 2023 entwickelt haben, wurde vom deutschen Komitee an die 
neue Situation angepasst. 
Wir laden am Freitag, 1. März 2024 um 19 Uhr in die evangelische Johan-
neskirche in Merzhausen zum ökumenischen Friedensgottesdienst ein. die 
musikalische Gestaltung übernimmt der Gospelchor Horben, unterstützt 
durch weitere Sängerinnenn und Musikerinnen. 
Proben für die musikalische Gestaltung zusammen mit dem Gospelchor sind 
am Mittwoch, 28. Februar um 20:00 Uhr im Bürgersaal in Horben und am 
Donnerstag, 29. Februar um 18:00 Uhr (Generalprobe) in der ev. Johannes-
gemeinde Merzhausen. Herzliche Einladung zum Mitmusizieren.  
Ein Liedheft mit CD kann bei Interesse vorab im Pfarrbüro Merzhausen abge-
holt werden.  
Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit des Zusammenseins und des 
Austauschs bei kleinen Leckereien aus Palästina. 
Das WGT-Team freut sich auf ihr Kommen! 
Der Besondere Gottesdienst für Ältere und Kranke 
Am Mittwoch, 6. März 2024 um 14:30 Uhr in St. Gallus, Merzhausen sind 
vor allem die Älteren, die Kranken und deren Angehörigen unserer Pfarreien 
zu einem Gottesdienst mit Krankensalbung eingeladen. In diesem Gottes-
dienst wollen wir besonders für die Kranken, für ihre Angehörigen und für 
unsere Familien beten. Auch die Krankensalbung kann wieder empfangen 
werden.  
Wenn Sie es wünschen, werden Sie gerne mit dem Auto abgeholt und wie-
der nach Hause gebracht. Geben Sie bitte im Pfarrbüro Bescheid Tel.: 40 27 
71.  
Wer in Wittnau einen Fahrdienst braucht, melde sich bitte direkt bei Brun-
hilde Grigoli Tel: 40 14 08 79. 
Bitte sprechen Sie diese Einladung auch an Menschen aus, von denen Sie 
glauben, dass sie gerne kommen würden und wenn möglich begleiten Sie 
diese mit nach Merzhausen. Im Anschluss laden wir wieder zu einem Bei-
sammensein bei Kaffee/Tee und Gebäck in das kath. Pfarrzentrum ein.  
Projektsänger/innen für Ostern 2024 in Merzhausen gesucht 
Singen Sie gerne Mozart? 
Dann würden wir Sie gerne bei unserem Chorprojekt mit der Spatzenmesse 
von Mozart begrüßen. 

Wir singen diese Messe an Ostern in der St. Gallus-Kirche um 10:30 Uhr unter 
der Leitung von Stefan Pöll. Falls Sie Lust haben, können Sie diese Messe am 
Ostermontag nochmals mit uns im Gottesdienst in Horben ebenfalls um 
10:30 Uhr singen. Dort dirigiert Claudia Walz, zu deren Verabschiedung wir 
diese Messe gemeinsam mit dem Horbener Chor noch einmal zu Gehör brin-
gen. 
Proben sind ab 20.2. immer dienstags um 20:00 Uhr im kath. Pfarrzentrum 
in Merzhausen und Samstag, 24.2. von 10:00-17:00 Uhr (Probentag) und 
evtl. am Montag, 18.3. um 20:00 Uhr in Horben.  
Generalprobe ist am Dienstag 26.3. ab 19.40 Uhr in Merzhausen, Neue Kir-
che St. Gallus. 
Wir freuen uns auf Sie, gleich welchen Alters, auch gerne mit Chorerfahrung. 
Trauen Sie sich und kommen Sie auf uns zu. 
Stefan Pöll (Kirchenmusiker) – stefan.poell@kath-geht.de 
Senta Töppler (Chorvorsitzende) – Senta@toeppler.com, Tel. 0761 406494 
Erstkommunion in den Pfarreien des Hexentals 
Seit Ende November bereiten sich die 24 Kinder aus den Pfarreien des 
Hexentals auf ihre Erstkommunion vor. 
Über das erste Märzwochenende fahren wir aufs Hüttenwochenende ins 
Münstertal, danach steht im März das „Fest der Versöhnung“, die Erstbeich-
te, an.  
Nach Ostern feiern wir dann Erstkommunion: in Horben am 7. April, in Witt-
nau am 14. April und in Merzhausen am 21. April. Für Fragen und Anregun-
gen im Umfeld Erstkommunionvorbereitung steht PRef. Peter Schüle im Witt-
nauer Pfarrbüro zur Verfügung.  
Seelsorge-Rufbereitschaft der katholischen Kirche in Freiburg 
Wenn Sie in einem dringenden seelsorgerlichen Anliegen in einem Notfall 
in Freiburg einen Priester sprechen möchten und das zuständige Pfarramt 
nicht erreichbar ist, können Sie rund um die Uhr die Telefonnummer 0800/40 
44 333 77 (dieser Anruf ist kostenfrei) wählen. Ein Kontakt mit einem katho-
lischen Priester kann auf diesem Weg gerne vermittelt werden. 
Für die Beratung in Lebenskrisen steht Ihnen nach wie vor die bewährte 
Telefonseelsorge (Telefon 0800/111 02 22) zur Verfügung. 

Kath. Pfarramt St. Gallus 
Au und Merzhausen 

Kath. Pfarramt St. Gallus Merzhausen 
Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen, Tel.: 40 27 71, Fax 4 014 675.  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30  
– 18:00 Uhr 
E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Hubert.reichardt@kath-geht.de; Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus St. Gallus Merzhausen 
Jetzt ist die Zeit, sich Zeit zu nehmen 
Meinen wir es ernst mit unserer inneren Einkehr und Umkehr, zu der wir in 
der österlichen Bußzeit aufgerufen sind ??? Es erfordert den ernsthaften Wil-
len * ehrlichen Glauben * Disziplin * und manchmal Überwindung sich regel-
mäßig Raum und Zeit zu geben, um sich wieder neu * nach innen * zu Gott 
* und zu meinen Mitmenschen zu wenden. 
In der Kirche St. Gallus finden Sie Anregungen zum Fasten und teils wöchent-
lich wechselnde, geistliche Impulse zur Besinnung. Sie sind eingeladen, zur 
inneren Einkehr in der Kirche und zur Mitnahme von Impulsen, die im Foyer 
aufgehängt sind. 
Geistliche Abendmusik am 3. März um 18:00 Uhr mit der Bach-Kantate 
„Tilge Höchster, meine Sünden“ 
Das „Stabat mater“ von Pergolesi ist wohlbekannt, erfreute sich auch bald 
nach seiner Entstehung im Jahre 1736 großer Beliebtheit und ist heute ein 
fester Bestandteil des kirchenmusikalischen Repertoires zur Fastenzeit.  
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Weit weniger bekannt ist die Bearbeitung, die J. S. Bach in den 1740er Jahren 
davon verfasst hat. Er geht dabei sehr behutsam vor: bis auf reichere Ver-
zierungen der Singstimmen bleibt die Musik weitgehend gleich, am Schluss 
bei der Amen-Fuge gibt es allerdings eine kleine Überraschung! Zudem kom-
poniert er eine Bratschenstimme hinzu und v.a. wird ein anderer Text unter-
legt: „Tilge höchster, meine Sünden“, eine Versdichtung unbekannter Her-
kunft des (Buß-)Psalms 51, auch bekannt als „Gott, sei mir gnädig nach dei-
ner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen“, kurz auch lat. 
„Miserere“ bezeichnet. 
Bei der Geistlichen Abendmusik am So., 3. März um 18 Uhr in der Neuen Kir-
che St. Gallus musizieren ein Frauen-Vokalensemble, Anja Bittner und Bar-
bara Ostertag als Solistinnen, eine Barock-Streicher-Gruppe und Stefan Pöll 
an der Truhenorgel. 
Pfr. Hubert Reichardt gibt geistliche Impulse und wird thematisch den einen 
oder anderen Aspekt des Psalms ausleuchten. 
Als liturgische Feier ist der Eintritt naturgemäß frei, Spenden für die Musiker 
am Ausgang sind angesichts des hohen Aufwandes dennoch willkommen. 
Herzliche Einladung! 
Regelmäßige Termine in St. Gallus Merzhausen  
Dienstag: Kirchenchor, 20:00 Uhr kath. Pfarrzentrum 
Kontakt: Stefan Pöll, Kirchenmusiker: stefan.poell@kath-geht.de;  
              Senta Töppler, Vorsitzende: Tel. 406494, senta@toeppler.com 

Kath. Pfarramt St. Fides und Markus  
Sölden 

Die Pfarrei St. Fides und Markus ist Mitglied der Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere 
Möhlin.Homepage: www.kath-bom.de 

c/o Kath. Pfarrbüro Bollschweil  
Anton-Fränznick-Weg 2, 79283 Bollschweil  
Tel.: 07633/9424910; E-Mail: info@kath-bom.de  
Homepage: www.kath-bom.de 

Gottesdienste vom 25.2.-10.3.24 

Samstag, 24.2. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 25.2. 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Weg-Gottesdienst der Erstkommunikanten 
Mittwoch, 28.2. 
19:00 Uhr Hl. Messe 
Freitag, 1.3. 
19:00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 
anschl. gemütliches Beisammensein  
Samstag, 2.3. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 3.3. 
10:30 Uhr Abenteuer-Kirche in Offnadingen 
Mittwoch, 6.3. 
17:30 Uhr Schülergottesdienst in Bollschweil 
für die Erstkommunikanten von Sölden 
Samstag, 9.3. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 10.3. 
10:30 Uhr Hl. Messe  

Weltgebetstag der Frauen 
Am Freitag, den 01. März, feiern wir den Weltgebetstag aus Palästina unter 
dem Motto „…durch das Band des Friedens“. Der Gottesdienst findet um  
19 Uhr in der Pfarrkirche in Sölden statt. Im Anschluss lädt die Vorbereitungs-
gruppe wieder zum gemütlichen Beisammensein bei landestypischen Spei-
sen ins Pfarrhaus ein.  

Abenteuer-Kirche [on tour] als Familie Abenteuer-Kirche erleben 
Wann: Sonntag, 03.03. um 10:30 Uhr 
Wo: Offnadingen – auf der „Munimatte“ (neben der Klostermühle) 
www.kath-bom.de/abenteuerkirche 

Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage (www.kath-bom.de) 
oder im Pfarrbrief. 

Kath. Pfarramt St. Agatha – Horben 

Kath. Pfarramt St. Agatha Horben  
Im Dorf 3, 79289 Horben; bitte wenden Sie sich an:  
Kath. Pfarramt St.Gallus Merzhausen, Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen,  
Tel. 40 27 71, Fax 40 14 675 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30 
– 18:00 Uhr, E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Mail: Hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761/40 29 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 
Gottesdienstordnung Horben und weitere Informationen siehe unter 
Seelsorgeeinheit 

Gemeinde-Infos aus St. Agatha Horben 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 
Neue Chorleitung und weitere Mitsingende gesucht  
Wir – der Kirchenchor Horben – wollen weitersingen und suchen einen neuen 
Chorleiter bzw. eine neue Chorleiterin und weitere Mitsingende.  
Unsere Gemeinschaft ist klein (momentan 12 Singende), aber fein. Wir 
haben Freude am Singen in der Gemeinschaft. Du magst singen und hast 
Lust, an Deiner Stimme zu feilen, dann bist Du bei uns richtig. Wir suchen 
alle Stimmlagen.  
Wir proben montags ab 20 Uhr in unserem Bürgersaal in Horben.  
Der öffentliche Nahverkehr bringt Dich von Freiburg direkt vor unser Proben-
lokal und wieder nach Hause – bei jedem Wetter!  
Die neue Chorleitung trifft auf eine alters- und stimmlagengemischte Grup-
pe mit der nötigen Disziplin, mit dem notwendigen Humor und der Fähigkeit, 
sich auf Neues einzulassen.  
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deinen Anruf oder Deine Zeilen:  
Gisela Haas, Telefon 0761/290 73 20 oder gisel.haas@gmail.com  
Melanie Waigand-Brauner, Telefon 0761/290 94 93 oder melanie@waigand-
brauner.de  

Begegnungstreff 
Am 28.04.2024 lädt das Gemeindeteam zu einem Begegnungstreff 60+ ein. 
Bei Kaffee und Kuchen ist ab 15:00 Uhr im Gemeindehaus ein gemütliches 
Beisammensein geplant, mit Platz für Gespräche und Austausch. Auch diese 
Einladung geht konfessionsübergreifend an alle Menschen ab 60. Wir freuen 
uns auf euch. 

Regelmäßige Termine in St. Agatha Horben  
Montag: Kirchenchor, 20:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Mittwoch: Gospelchor 20:00 Uhr Gemeindesaal, Martina Freytag 
Alle Chöre freuen sich über neue Sänger und Sängerinnen. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Kontakte: Claudia Walz, Tel. 70 64 75,  
Maria Kurz, Tel. 290 97 78 
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Kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt  
Wittnau 

Kapuzinerbuck 4, 79299 Wittnau Tel: 0761 / 40 29 26, Fax: 45 36 78 66,  
Sekretärin: Angelika Zimmermann; Sprechzeiten: Mittwoch 18:00 –19:00 Uhr 
eMail: wittnau@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit  

Gemeinde-Infos aus Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Café im Pfarrgemeindehaus 
Jeden Dienstag laden wir im Pfarrgemeindehaus zu Kaffee, Tee und Kuchen 
ein. Legen Sie bei Ihrem Spaziergang gerne eine Pause bei uns ein. 
Unser offenes Café soll ein Ort der Begegnung sein. Hier ist auch Zeit und 
Platz für eine Runde Karten- oder Brettspiele, zum Basteln oder für Hand-
arbeiten. 
Öffnungszeiten: jeden Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr 
Wir freuen uns auf Sie! Saskia Helm- Höbler und Angelika Bauer 

Chorprojekt an Ostern 
Liebe Freunde der Chormusik, auch an Ostern soll es ein Chorprojekt zum 
Mitsingen geben! Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, unter der Lei-
tung von Miriam Schuler die Osternacht am 30.03.2024 um 21 Uhr musika-
lisch mitzugestalten. Je nach Besetzung erarbeiten wir Lieder und Gesänge 
passend zum Thema Ostern und bereichern damit die Liturgie der österlichen 
Nacht. 
Die Proben finden jeweils um 20 Uhr im Pfarrgemeindehaus Wittnau statt: 
Donnerstag, 7. März // Mittwoch, 13. März // Donnerstag, 21. März // Diens-
tag, 26. März // Hauptprobe: Karfreitag, 29. März, 20:00 Uhr, Kirche.  
Wer Interesse hat, melde sich bitte bis zum 23. Februar unter schulermi-
riam@gmx.de oder im Pfarrbüro. 

Sternsingergewänder müssten überarbeitet werden 
Unsere Sternsingergewänder sind deutlich in die Jahre gekommen. Damit 
unsere Sternsinger im kommenden Januar wieder königlich daher kommen, 
brauchen die Gewänder dringend Pflege: einiges muss repariert, verbessert 
oder ausgetauscht werden. Das Gemeindeteam sucht nach Personen, die 
Lust haben, sich darum zu kümmern. Wen könnte man ansprechen? Das 
Gemeindeteam freut sich auf Tipps und Anregungen.  

Seniorennachmittag im März 
Wir laden herzlich ein zu unserem nächsten Seniorennachmittag am Mitt-
woch, den 13.03.2024 von 14:30 bis 17:00 Uhr ins Pfarrgemeindehaus Witt-
nau. „Die Puzzleteile unseres Lebens“ ist das Thema unseres Nachmittags. 
Ganz besonders freuen wir uns auf den Besuch der Erstkommunionkinder 
mit ihren Katechetinnen aus Horben, die dieses Thema in der Vorbereitung 
haben. Es wird wieder Kaffee und selbstgebackene Kuchen geben.  
Auf Ihr Kommen freut sich das Vorbereitungsteam 
Elisabeth Baur, Ursula Bollinger, Ursula Meyer, Christa Wießler 

Nachrichten per WhatsApp bekommen 
Seit einiger Zeit besteht die Möglichkeit, Infos von der Kirchengemeinde per 
WhatsApp zu bekommen. Interesse? Schicken Sie Nachricht (SMS / Whats-
App) an: 0157 32463429  
Über die WhatsApp-Broadcast-Funktion erhalten Sie dann z.B. Einladungen 
zu Veranstaltungen der Kirchengemeinde oder Hinweise zu besonderen Got-
tesdiensten. 

!
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VERSCHIEDENES

Wohnungsauflösung, Entrümpelung 
und Umzugshilfe 

Preiswert und zuverlässig! 
„Die Oltmanns“– die Werte-Wahrer der Ev. Stadtmission FR. 
Oltmannsstr. 30, Tel.: 0761/409979. Infos: die-oltmanns.de

Vor dem Haus gibt es nur Radparkplätze. Zu Fuß von Au oder  
Wittnau in wenigen Minuten erreichbar. 
Mit dem Bus 7208,  Haltestelle Wittnau. 

Einladung zum Tag der offenen Töpferei 
Samstag, 9. März und Sonntag, 10. März 

11:00 bis18:00 Uhr 
Oberer Heimbachweg 18, 79280 Au 

Keramik Ausstellung 
auf der Sonnhalde 
Eva von Ruckteschell 
zu Gast: Britta Mikasch, Geschirr aus der Provence

STELLENANGEBOTE

Ausbildung Zahnmedizinische  
Fachangestellte (m, w, d) 

Wir bieten zum kommenden Schuljahr (Herbst 2024) eine 
Ausbildungsstelle zur/zum ZFA. Ein abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld in einem familiären, netten Team erwarten 

Dich. Wir freuen uns über deine aussagekräftige  
Bewerbung per Post. 

Dr. Johannes Broich ∙ Alte Str. 2b ∙ 79249 Merzhausen

Suche Haushälterin und Kinderfrau auf Minijob-Basis  
in kinderreichen Haushalt in Wittnau.  

Tel: 01577-1725660 sowie Email: miame_f@gmx.de

MIETGESUCHE

Junge Familie sucht neues Zuhause 
Wir und unsere 2 Kinder suchen eine 4-5 Zi.-Whg/ 

Haus+Garten in FR/Umland. Wir sind zuverlässig und an 
langfr. Mietverhältnis interessiert. Beide in Festanstellung 
mit gesichertem Einkommen. Ab 90m²/ 4 Zi., 1.800€ KM.  

F. Häußlein 01797357647

Neues Zuhause gesucht! 
Ruhiges, naturverbundenes Paar 39 J. (Kinderkrankenpfle-

gerin & Projektplaner, unbefristete Arbeitsverhältnisse) 
sucht wegen Eigenbedarfskündigung 2 - 4 Zi.-Whg  

im Umkreis. NR, keine HT.  
kaltenbach-wohnen@gmx.de / Tel.:  01575 5440700

Wohnraum gesucht 
Wir möchten gerne im Hexental wohnen bleiben und 

suchen daher eine Wohnung oder Haus ab 3 Zimmer zur 
Miete. Wir sind: eine Waldorflehrerin und ein Musiklehrer 

mit Sohn und kleiner älterer Pudeldame.  
TEL. 07633-8066758 oder 0152-29908940.

SUCHE 50 m² ruhigen Wohnraum 
in freundl. Haus, Garten willkommen.  

(Alleinstehende achtsame Frau, NR, ohne Tiere, könnte bei 
älter. Vermiertern auch ein wenig helfen)  

Tel.: 01784182873

Familie sucht Wohnung 
Fahrlehrer/Wildnispädagoge (42) und Osteopathin (44)  
mit Tochter (18) suchen aufgrund von Eigenbedarf ein 

freundliches, helles, neues Zuhause. 
Tel: 017672472501, Email:angela-scheubeck@posteo.de

Nachruf 

Der Schachclub Horben trauert um sein langjähriges 
Vereinsmitglied 

 

Klaus Rees 

Wir nehmen Abschied von unserem Vereinsmitglied 
Klaus Rees, der seit früher Jugend Mitglied im 
Schachclub Horben war. Diesen hat er über viele Jahre 
als aktiver Spieler bei zahllosen Turnieren, in der 
Verbandsrunde und bei der Vereinsmeisterschaft 
vertreten. Nach Corona kehrte Klaus voller Tatendrang 
aktiv zum Schachclub Horben zurück und verstand es, 
mit seiner positiven Art seine Vereinskollegen zu 
motivieren. Bis zuletzt war er am Schach interessiert 
und verfolgte die Ergebnisse seiner Mannschaft. 

 
Die Nachricht seines Todes schmerzt uns sehr und 
ist ein großer menschlicher wie sportlicher Verlust 
für den Verein. 
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie. 
Wir werden Klaus stets in guter Erinnerung behalten. 
 
Horben, 6. Februar 2024  
Für den Schachclub 
Horben Karin Schell  
1. Vorsitzende 
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Gleisnost-Mitarbeiter (63) und Politikwissenschaftlerin (56) 
mit zwei Kindern (18 und 14) suchen in Merzhausen eine 

ruhige 4-5-Zimmer-Wohnung oder ein Haus zur Miete,  
zum Kauf oder zum Tausch gegen ein Haus in Schallstadt. 

Karin.joggerst@web.de, Tel.: 0151-54882927

Suche hübsche, kleine Wohnung in Merzhausen. 
Bin weiblich, NR, Handy: 0160 9832 4534

MIETGESUCHE

VERMIETUNG

Merzhausen: Vollmöblierte 2 Zi.-Whg. (46 qm) 
mit Terrasse (25 qm) zum 16.03.2024 frei. 

Kontakt: c.hesse.fr@gmx.de

IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886
info@suedbau-freiburg.de

►

Vierköpfige Familie  
sucht ein Einfamilienhaus in Au, Wittnau, Sölden zum Kauf 
über Postbank Immobilien GmbH, Bertolstraße 55-59, 
79098 Freiburg, Telefon: 017631432537 

Augenarzt Dr. Ungerechts sucht Haus in 
Merzhausen/Au zum Kauf.  

Tel.: 01633121002 E-Mail: 123eu@gmx.de

PRAXISTAFEL

PRAXISTAFEL

Tel.: 0761 21495525

Gönnen Sie sich eine Auszeit! 
Die Tage werden kürzer, es wird kälter: Nutzen Sie unsere 

Wellnessangebote und gönnen Sie sich oder Ihren Lieben z.B. 
eine entspannende und wohltuende Aromaöl-Massage. 

(Geschenk-)Gutscheine sind zwischen 8 und 12 Uhr  
bei uns erhältlich. 

Bleiben Sie gesund! 
Ihre Susanne Ueffing mit dem ganzen Praxisteam 

Krankenpflege | Altenpflege | Hilfe im Haushalt | Betreuung

Pflegegeld
Wir führen bei Ihnen zu Hause die Pflichtberatung bei Pflege-

geldbezug durch. Kostenübernahme durch Pflegekasse.

FSP Pflegedienst GmbH
Alte Straße 3 | 79249 Merzhausen

Tel 0761 47 999 844
www.fsp-pflegedienst.de
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PRAXISTAFEL

  
Dr. med. Martin Busse Grawitz  

Facharzt für Innere Medizin  
Hausarzt, Akupunktur 

 
Im Ried 4a,   79249 Merzhausen,   Tel. 07 61 / 403166 

  
Die Praxis ist vom 11.03. bis 15.03.2024  

geschlossen. 

Vertretungen entnehmen Sie bitte dem Anrufbeantworter. 

Aromamassagen
Physiotherapie
Somatic Experiencing
Ayurvedische Massagen
spiraldynamisches Bewegen 
Kiefergelenksbehandlung

ANZEIGEN

innenausbau
ladenbau
einbauschränke

gewerbestraße 24 · 79227 schallstadt
tel.  07664 / 613 49 95 · www.schreinerei-heizmann.de

Schreinerei Heizmann
nachfolger markus brunner

küchen und bäder
türen und fenster
sanierungen und reparaturen

 

H e i z t e c h n i k 

Klaus Lambelet  
Kundendienst • Öl- und Gasfeuerung 

Notdienst • Heizungssanierung 
Neubau • Wartung • Solaranlagen  

Am Schönberg 31 • 79280 Au bei Freiburg 
Telefon 07 61 / 4 00 17 22 • Fax 07 61 / 4 00 17 28
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www.raumausstattung-bauser.de

RAUMAUSSTATTUNG

Schöne Stofftaschen als
originelle Geschenkidee

handgefer
tigt

Polsterwerkstatt
Polstermöbel
Bodenbeläge
Sonnenschutz
Wandbekleidung
Gardinen
Dekos
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Energieberatung ist aktiver Klimaschutz 
Vereinen Sie das Maximale an Förderung und Umweltschutz 

bei Ihrer Sanierung. 

Ziel einer Energieberatung ist die planvolle energetische  

Sanierung eines Gebäudes, verbunden mit dem Zweck Heizkosten 

zu sparen, den Wohnkomfort zu erhöhen sowie den Wert der  

Immobilie zu steigern und die Umwelt zu entlasten. 

Folgende Dienstleistungen bieten wir Ihnen an: 
 Vor Ort Beratung und Planung 
 Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans 

 Fördermittelberatung 

 Baubegleitung 

 Sanierungskonzepte 

 Einzelmaßnahmen 
 

       Energieberatung Marc Fleißig 

       Mathias-Blank-Str.10, 79115 Freiburg 
       Telefon: 0157-52665854 
       freiburg@energieberatung-fleissig.de 
       www.energieberatung-fleissig.de 

Privat- und 
Geschäftsdrucksachen aller Art

JUNGE DRUCK
In den Sauermatten 10
79249 Merzhausen

Tel. 07 61- 4 09 89 21
E-Mail: jungedruck@t-online.de

Privat- und 
Geschäftsdrucksachen aller Art

JUNGE DRUCK  
In den Sauermatten 10 
79249 Merzhausen

Telefon: 0761-4098921  
E-Mail: jungedruck@t-online.de 
Onlineshop: www.jungedruck.de

• Digitaldruck• Digitaldruck  • Offsetdruck • Buchdruck • Grafik• Offsetdruck • Buchdruck • Grafik

● Flyer 
● Plakate 
● Briefbogen 
● Fotokopien 
● Broschüren 
● Vereinshefte 
● SD-Formulare

Geschäfts- und  
Privatdrucksachen

● Bücher 
● Schilder 
● PVC-Planen 
● Aufkleber 
● Einladungen 
● Visitenkarten 
● uvm.
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Annette Siegwarth
Augenoptikerin/Leiterin

Brillen
Sonnenbrillen

Sportbrillen

Kinderbrillen
Vergrößernde Sehhilfen

Gleitsichtbrillen
LesebrillenArbeitsplatzbrillen

Monika Alborino-Hennemann
Augenoptikerin

Wir beraten Sie gerne!

+Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)
+Kauffrau Büromanagement (m/w/d)
+Technischer Systemplaner (m/w/d)
lassen-gmbh.de/ausbildung

Du willst ein soliden Job mit Sinn und Perspektive? 
Du möchtest sehen was du schaffst? 
Dann bewirb dich jetzt!  

 
 

Starte deine bunte 
Ausbildung und Job 
mit Zukunft! 

#AzubiTeam2024

AZUBIS
TOP-BETRIEB IN FREIBURG SUCHT

',*)-,/&0+*#0%.+)-�/�./-+*"

.((,/0'.$/! .-,0

�&'#*&')"+,,+(*(*,$)+� %!
&( �%#$'!($'&%'&("

Komm in unser neues HausKomm in unser neues Haus
Kath. Kindergarten St. AgathaKath. Kindergarten St. Agatha
Steinmühleweg 1, 79289 HorbenSteinmühleweg 1, 79289 Horben

Kindergartenleitung (m/w/d)Kindergartenleitung (m/w/d)
Unbefristet in Vollzeit mit 50 % Freistellung Unbefristet in Vollzeit mit 50 % Freistellung 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
Unbefristet in Voll- und Teilzeit Unbefristet in Voll- und Teilzeit 
Jetzt bewerben:   Jetzt bewerben:   
Info@gkg-freiburg.de Info@gkg-freiburg.de 
Alle Vorteile finden Sie unter: Alle Vorteile finden Sie unter: 
www.katholische-kirche-freiburg.de/stellenanzeigenwww.katholische-kirche-freiburg.de/stellenanzeigen
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Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de


